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EDITORIAL
Liebe Leserinnen und Leser! Nach vielen, zum Teil sehr emotional geführten Diskussionen stimmte am

22.11.2024 auch der Bundesrat dem Krankenhausversorgungsverbes-
serungsgesetz (KHVVG) zu. Länder wie beispielsweise Baden-Württemberg
und Nordrhein-Westfalen, die eine Anrufung des Vermittlungsausschusses
gefordert hatten, konnten sich dort nicht durchsetzen. Sie hatten insbeson-
dere die konkrete Ausgestaltung der Vorhaltevergütung, die unzureichende
Berücksichtigung der Planungshoheit der Länder und die nicht ausreichende
Betriebskostenfinanzierung durch den Bund bemängelt. Das Gesetz trat zum
1.1.2025 in Kraft. Nun können die Länder bis Ende 2026 ihren Kliniken Leis-
tungsgruppen zuweisen. In den Jahren 2027 und 2028 soll das Finanzsys-
tem schrittweise umgestellt werden, im Jahr 2029 der Prozess abgeschlos-
sen sein. Um weitere Umstrukturierungsprozesse in den Krankenhäusern
finanziell zu unterstützen, wird ein Transformationsfonds errichtet. In den
Jahren 2026 bis 2035 werden dafür insgesamt 25 Mrd. E aus der Liquidi-
tätsreserve des Gesundheitsfonds bereitgestellt. Voraussetzung für die Inan-
spruchnahme der Förderung ist u.a., dass die Länder sich mit mindestens
50 % der förderfähigen Kosten an der Finanzierung der zu fördernden Vor-
haben beteiligen. Da die zuständigen Länder schon bisher ihren Zahlungen
der Investitionskosten nur unzureichend nachkamen, könnte die entspre-
chende Kostenübernahme ebenfalls deutlichen Schwankungen unterliegen.

Ziel des Gesetzes ist u.a. eine Konzentration komplexerer Leistungen in
spezialisierten Kliniken, die Einführung der Vorhaltevergütung zur Finanzie-
rung von Krankenhausleistungen und die engere Verzahnung der ambu-
lanten und stationären Sektoren. Die Leistungen der Krankenhausbehand-
lung werden in zunächst 65 Leistungsgruppen (LG) eingeteilt. Diese
werden bundeseinheitlich definiert und mit Mindestqualitätsanforderungen
hinterlegt, die erfüllt sein müssen, damit einem Krankenhaus die jeweilige
Leistungsgruppe zugewiesen werden darf und es hierfür eine Vorhaltever-
gütung erhält. Zuständig für die Zuweisung der Leistungsgruppen an den
einzelnen Krankenhausstandorten sind die Planungsbehörden der Länder.
Die Definition und Weiterentwicklung der Leistungsgruppen und der da-
hinterstehenden Qualitätsmerkmale wollen Bund und Länder im Rahmen
einer zustimmungspflichtigen Rechtsverordnung regeln.

Das bisher ganz auf die DRG-Fallgruppen gestützte Finanzierungssystem der
Krankenhäuser wird verändert. Bedarfsnotwendige Krankenhäuser erhalten
künftig durch die Einführung eines sog. Vorhaltebudget 60 % der Kosten
dafür, dass sie das Angebot und die dafür vorgesehenen Strukturen bereit
halten, sodass nur 40 % über Behandlungsfälle erwirtschaftet werden müs-
sen. Allerdings räumte auch Gesundheitsminister Karl Lauterbach ein, dass
nicht jedes der aktuell 1.719 Krankenhäuser weiter bestehen werde. Viele
Kliniken schrieben rote Zahlen und seien von Insolvenz bedroht. Um die Ver-
sorgung vor allem im ländlichen Raum sicher zu stellen, setzt das Gesetz ne-
ben den bedarfsnotwendigen Krankenhäusern auf sektorenübergreifende
Versorgungseinrichtungen (Level 1i), mit denen wohnortnah stationäre
Krankenhausbehandlungen mit ambulanten und pflegerischen Leistungen
verbunden werden sollen. Die Vergütung der stationären Krankenhausleis-
tungen dieser Einrichtungen erfolgt über degressive krankenhausindividuelle
Tagesentgelte, die der ambulanten Leistungen mit den hierfür etablierten
Entgelten. Für Immobilienbewerter gilt es, sich intensiv mit der Kranken-
hausreform auseinander zu setzen, um die relevanten Eingangsparameter
bei der Verkehrswertermittlung dieser Spezialimmobilien sachgerecht be-
rücksichtigen zu können.

Ihre Gabriele Bobka
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Teile) durch Instandhaltungs- und
Reinvestitionsmaßnahmen nach dem
Bewertungsstichtag bei der Schät-
zung der erzielbaren Cashflows zu
berücksichtigen.

Berücksichtigung der Abgren-
zung des Reinvestitionszyklus

Die Bewertung einer Hotelimmobilie
fällt, es sei denn, der Bewertungs-
stichtag liegt vor der Hoteleröffnung,
in unterschiedliche Zeitabschnitte der
Reinvestitionszyklen der laufend zu
erneuernden Wirtschaftsgüter. Die
der Bewertung des Hotels zugrunde
liegenden Cashflows enthalten nur

Zuführungen zu Rücklagen für Er-
satz- und Erneuerungsbeschaffungen
in Höhe des in den jeweiligen Peri-
oden nach dem Bewertungsstichtag
entstehenden Werteverzehrs. Von
dem Ertragswert ist deshalb der Be-
trag einer fiktiven Rücklage abzuset-
zen, die in ihrer Höhe dem Werte-
verzehr der abnutzbaren und zu
erneuernden Wirtschaftsgüter vor
dem Bewertungsstichtag entspricht.
Die Höhe dieses Korrekturpostens
kann analog der Rückstellungsver-
pflichtung eines fiktiven Pächters er-
mittelt werden, der für Erneuerungs-
und Ersatzinvestitionen im Pachtver-
trag verpflichtet wird.

Ulf Templin ist Geschäftsführer
der PFK hospitality GmbH, Mün-
chen und Partner der globalen
PKF hospitality holding GmbH.
Seine Beratungsschwerpunkte lie-
gen in der Erstellung von Mach-
barkeitsstudien für Hotelprojekte
im In- und Ausland sowie in der
Bewertung von Hotelimmobilien
im Zusammenhang mit Trans-
aktionen oder im Rahmen der Er-
stellung von Jahresabschlüssen
nach nationalen und internationa-
len Rechnungslegungsstandards
(Impairment Tests).

Gabriele Bobka

Wertermittlung bei Bauland-
umlegungen
Baulandumlegungen gelten als probates Mittel, um bei der Neuausweisung von Bebauungsplänen sowie
bei der Erschließung neuer Flächen Gebiete so auszugestalten, dass für die bauliche oder sonstige Nutzung
zweckmäßig gestaltete Grundstücke entstehen. Bei der gesetzlichen Umlegung konzentriert sich die Ver-
kehrswertermittlung vor allem auf die Ermittlung der Einwurfs- und Zuteilungswerte. Nach der Darlegung
der rechtlichen Rahmenbedingungen im ersten Teil soll nachfolgend die Vorgehensweise im Rahmen der
Verkehrswertermittlung im amtlichen Verfahren und über städtebauliche Verträge zur Umsetzung kom-
munaler Baulandmodelle näher beleuchtet werden. Umlegungen im Zusammenhang mit landwirtschaftli-
chen Flächen und in förmlich festgelegten Sanierungsgebieten werden hier nicht behandelt. (Teil II)

Zu den wichtigsten Aufgaben der
Wertermittlung von Grundstücken in
Umlegungsgebieten zählt die Ermitt-
lung von Einwurfs- und Zuteilungs-
werten. Im Rahmen der Wertfeststel-
lung wird nur der Grund und Boden
als Verkehrswert nach § 194 BauGB
festgestellt, nicht eine evtl. vorhande-
ne Bebauung. Wertermittlungsstich-
tag ist dabei im amtlichen Verfah-
ren für die Einwurfsgrundstücke der
Zeitpunkt des Umlegungsbeschlusses
bzw. der Zeitpunkt der Wirksamkeit
des Umlegungsbeschlusses, d.h. mit
der Bekanntmachung (§ 50 Abs. 1
BauGB). Für die Zuteilungsgrundstü-
cke kann der Wert zwar erst ermittelt
werden, wenn Zuschnitt und Nutzbar-
keit feststehen, dennoch muss auch
hier der Wertermittlungsstichtag auf
die Bekanntmachung des Umlegungs-
beschlusses zurückbezogen werden.

Für die Ermittlung des Einwurfs- und
Zustellungswerts sind also die all-
gemeinen Wertverhältnisse zum Zeit-
punkt des Umlegungsbeschlusses
maßgebend. Abweichende, aktuellere
Wertermittlungsstichtage können bei-
spielsweise nach § 59 Abs. 2 BauGB
maßgebend sein, soweit es unter
Berücksichtigung der öffentlich-recht-
lichen Vorschriften nicht möglich ist,
die nach den §§ 57 und 58 BauGB
errechneten Anteile tatsächlich zuzu-
teilen und daher ein Ausgleich in
Geld stattfindet. Unterschreitet die
Zuteilung den Einwurfswert oder
mehr als nur unwesentlich den Soll-
anspruch, kommen entschädigungs-
rechtliche Grundsätze zum Ansatz.
Dann bemisst sich der Geldausgleich
nach dem Verkehrswert, bezogen auf
den Zeitpunkt der Aufstellung des
Umlegungsplans (§ 66 BauGB). Die-

ser Wertermittlungsstichtag gilt auch,
wenn der Eigentümer nach § 59
Abs. 5 oder 6 BauGB ganz in Geld
abgefunden wird.

Maßgeblicher Grundstücks-
zustand

Für die Ermittlung des Verkehrswerts
sind alle wesentlichen Qualitätsmerk-
male zu erfassen. Nach § 2 Abs. 1
ImmoWertV sind der Wertermittlung
die allgemeinen Wertverhältnisse auf
dem Grundstücksmarkt zum Wert-
ermittlungsstichtag und der Grund-
stückszustand zum Qualitätsstichtag
zugrunde zu legen. Nach § 2 Abs. 4
ImmoWertV ist der Wertermittlungs-
stichtag der Zeitpunkt, auf den sich
die Wertermittlung bezieht und der
für die Ermittlung der allgemeinen
Wertverhältnisse maßgeblich ist, der

....................................................................................................WERTERMITTLUNG
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Bei der vereinbarten amtlichen Umle-
gung nach § 56 Abs. 2 BauGB in Ver-
bindung mit § 11 BauGB können über
die Erschließungsbaukosten, die Kos-
ten für den naturschutzrechtlichen
Ausgleich und die Verfahrenskosten
hinaus auch noch die Übernahme
weiterer Kosten (Infrastrukturfolgekos-

ten) sowie die Übernahme der Pla-
nungskosten vereinbart werden. Diese
Kosten sind entsprechend beim de-
duktiven Ansatz der Wertermittlung
des Zuteilungswerts zu berücksichti-
gen. Vom Bodenwert (ebfr.) wird
dann ein Wertansatz für die Erschlie-
ßungsbaukosten einschl. Infrastruktur-

folgekosten und dem naturschutz-
rechtlichen Ausgleich abgezogen. Dies
ergibt den Zuteilungswert, erschlie-
ßungsflächenbeitragsfrei und erschlie-
ßungsbaukostenbeitragspflichtig in
E/m2. Werden davon die Umlegungs-
vorteile abgezogen, ergibt sich der
Einwurfswert als Rohbauland in E/m2.

Gabriele Bobka

31. Freiburger Immobilientage
Nie war die Flut der Informationen so hoch, die Änderungen der gesetzlichen, ökonomischen und tech-
nischen Rahmenbedingungen in der Immobilienwirtschaft so schnelllebig wie heute. Wer sich darauf nicht
einstellt, verliert an Kompetenz, Wettbewerbsfähigkeit und letztlich an Kunden. Die mehr als 300 Teilneh-
mer der 31. Freiburger Immobilientage, organisiert von der Deutschen Immobilien-Akademie (DIA) an der
Universität Freiburg und ihrem Alumni-Verein Immo Freiburg (aif), steuerten hier mit neuem Know-how
und Networking gegen. Die zahlreichen Referenten aus Wissenschaft und Praxis lieferten vertiefte Informa-
tionen zu aktuellen Themen rund um die Segmente Immobilienwirtschaft und Bewertungswesen und sti-
mulierten die Teilnehmer zu lebhaften Diskussionen.

Energieeffizienz in Gutachten
zum Verkehrswert

„Die energetischen Eigenschaften
von Wohnimmobilien stehen im Kon-
text von Kostensteigerungen und
ökologischen Aspekten zunehmend
im Fokus der Immobilienbewertung.
Um eine korrekte Einstufung der
Energieeffizienz von Ein- und Zweifa-
milienhäusern vorzunehmen, benöti-
gen Sachverständige entsprechende
Arbeitswerkzeuge“, stellte Helmut
Scherr, ö.b.u.v. Sachverständiger für
Grundstücksbewertung und zertifi-
zierter Energieberater, fest. Für den
Immobilienbewerter gelte es, sich mit
dem Einfluss der energetischen Ei-
genschaften in Bezug auf den je-
weiligen Immobilienmarkt auseinan-
derzusetzen. In Ballungsräumen mit
angespannten Märkten und hohem
Preisniveau legten Käufer einen ver-
gleichsweise geringeren Fokus auf
energetische Belange. In Märkten
mit ausgeglichener Nachfrage, ver-
gleichsweise geringerem Mietniveau
und möglicherweise einer Leer-
standsthematik spielten energetische
Belange eine deutlich größere Rolle.
Zu differenzieren gelte es zudem zwi-
schen dem Neubau mit sehr hohen
Anforderungen an die Energieeffi-

zienz und Bestandsgebäuden mit ge-
ringen gesetzlichen Restriktionen, die
sich auf Nachrüst- und Austausch-
pflichten beschränkten. Die in der
Immobilienbewertung maßgeblichen
traditionellen Einflussgrößen, wie die
Wohnlage, die Entwicklung der Regi-
on oder Stadt, die Baukonzeption
bzw. die Bauqualität und der bauli-
che Gesamtzustand, stünden im Seg-
ment Wohnungsmarkt im Kontext
von soziodemografischen Faktoren
wie der Singularisierung der Haushal-
te, der steigenden Pro-Kopf-Wohn-
fläche, dem demografischen Wandel
sowie der mit der Digitalisierung ein-
hergehenden Veränderung der Ar-
beitswelt.

Mit Blick auf das Baualter der Be-
standsgebäude seien 67 % der
Wohngebäude vor 1979 errichtet
worden, 42 % der Wohnimmobilien
entfielen mit einem Endenergiever-
brauch von 130 kWh und mehr in ei-
ne Energieklasse schlechter als D.
Damit bestehe für rd. 16 Mio. Wohn-
einheiten ein erheblicher Sanierungs-
bedarf. Die Sanierungen würden sich
angesichts des notwendigen Umfangs
und einer Eigentümerstruktur mit ei-
nem Anteil der privaten Kleinanbieter
von 65 % über einen längeren Zeit-

raum erstrecken und angesichts stei-
gender Baukosten und Vorbehalten
gegenüber bestimmten Sanierungs-
maßnahmen erhebliche Anstrengun-
gen erfordern. Hinzu kämen die seit
Jahren deutlich steigenden Betriebs-
kosten, die sowohl Eigentümer als
auch Mieter belasteten. Als Beispiel
stellte Scherr eine Vier-Zimmer-Eigen-
tumswohnung mit 106 m2 Wfl. im
Umland von Freiburg vor, Baujahr
2020, mit einer Endenergie von
84,80 kWh/(m2xa) nach Bedarfsaus-
weis, bei der das Hausgeld 640 E oh-
ne Haushaltsstrom im Monat betrage.
„Was nützt Eigentümer oder Mietern
da die hohe Energieeffizienz?“, sagte
Scherr.

Die Mehrheit der Wohnungen in
Deutschland werde mit Öl und Gas
beheizt. Die Diskussion um den vor-
herrschenden Energiestandard bei
Neubauten kaschiere, dass seit der
Einführung des „Niedrigenergiestan-
dards“ vor 20 Jahren nur ca. 10 %
neue Wohngebäude nach den neue-
ren Energiestandards errichtet wor-
den seien und die Bestandswohnge-
bäude mit höherem Energieverbrauch
und konventionellen Beheizungssyste-
men nach wie vor den Kern des
Wohnungsmarktes repräsentierten.
Neben Wohngebäuden stünden rd.
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21,12 Mio. Nichtwohngebäude, von
denen es sich bei 1,98 Mio. Gebäu-
den um beheizte oder gekühlte Ob-
jekte handle, die in vollem Umfang
GEG-relevant seien.

Für Sachverständige gebe es eine
Reihe von Tools (z.B. „Sanierungs-
rechner“ der KfW-Bank), mit deren
Hilfe sich die energetischen Eigen-
schaften von Wohngebäuden sinn-
voll in ein Gutachten integrieren lie-
ßen. Die Bearbeitungszeit betrage
nur wenige Minuten. Gutachten,
die energetische Belange ignorier-
ten, seien unvollständig und ent-
sprächen nicht den Anforderungen
der ImmoWertV. Diese führe in § 2
Abs. 3 Nr. 10d ImmoWertV aus,
dass zu den Grundstücksmerkmalen
auch die Ausstattung und die Quali-
tät der baulichen Anlagen ein-
schließlich ihrer energetischen Ei-
genschaften gehören könnten. Der
energetische Zustand werde bei-
spielsweise im Energieausweis und
dort insbesondere durch den End-
energiebedarf beschrieben.

Damit die Europäische Union bis
2050 Klimaneutralität erreiche, habe
der EU-Gesetzgeber im Zuge der Re-
form der Gebäuderichtlinie (EPBD)
strengere Vorgaben zur Energieeffi-
zienz von Immobilien festgelegt. Die
Reform der EPBD sehe u.a. vor, dass
bei Wohngebäuden der Energiever-
brauch im Schnitt bis zum Jahr 2030
um 16 % und bis 2035 um 20 bis
22 % sinken solle. Allerdings bestün-
den innerhalb der EU sehr unter-
schiedliche Grenzwerte für die Einord-
nung in die jeweiligen Energieklassen.
So sei ein Gebäude in Deutschland
mit einem Endenergieverbrauch von
250 kWh/m2/a in der Gebäudeklasse
G, während es in den Niederlanden in
Energieklasse C eingeordnet werde.
Hier bedürfe es eine Vereinheitlichung
der Energieausweise in Europa.

Im Gutachten könne der Sachverstän-
dige beispielsweise eine Skalierung in
drei Effizienzklassen vornehmen mit
Kategorie A für energieeffiziente
Wohngebäude ab 90 kWh Endener-
gieverbrauch je m2 und Jahr, Katego-
rie B für weniger energieeffiziente
Wohngebäude mit 90 bis 180 kWh
Endenergie je m2 und Jahr und der
Kategorie C für nicht energieeffizien-
te Wohngebäude ab einem Endener-

gieverbrauch von 180 kWh je m2 und
Jahr. Ein Gebäude mit einem End-
energieverbrauch von 430 kWh/m2

und Jahr könne im Gutachten damit
kommentiert werden, dass der End-
energiebedarf im Bereich nicht ener-
gieeffizienter Wohngebäude liege. Der
Sachverständige könne zudem im
Rahmen der Gutachtenerstattung er-
läutern, ob er den Endenergiebedarf
dem Energieausweis entnommen oder
mit dem Tool „Sanierungsrechner“
der KfW-Bank, alternativ mit dem
Energieverbrauchrechner der HypZert
Fachgruppe Energie & Umwelt zum
Zweck der Wertermittlung überschläg-
lich berechnet bzw. auf Plausibilität
geprüft habe. Lägen die energetischen
Eigenschaften im oberen Bereich, kön-
ne er darlegen, dass dies in Bezug auf
die Vermarktung, Vermietung und
Drittverwendungsfähigkeit möglicher-
weise einen signifikant preisreduzie-
renden Einfluss ausübe. Die Zukunfts-
prognose – im Kontext der erhöhten
Energiestandards für Neubauten – sei
dann tendenziell als kritisch einzustu-
fen. Zu thematisieren seien im Gut-
achten weiterhin die Instandhaltungs-
kosten, Modernisierungsrisiken, die
Nutzungsdauer und der Liegenschafts-
zinssatz. Für Fälle, in denen kein
qualifizierter, aktueller Energieausweis
zum Bewertungsobjekt vorliege, kön-
ne mithilfe der genannten Tools eine
alternative Abschätzung der Energie-
klassifizierung von Wohnimmobilien
vorgenommen werden.

Seit 1.1.2023 gelte es zudem, die
neuen Regeln für die Umlagefähigkeit
der CO2-Abgabe auf fossile Brenn-
stoffe zu beachten. Je höher der
CO2-Ausstoß des jeweiligen Gebäu-
des, desto größer falle der zu tragen-
de Kostenanteil für den Vermieter
aus. Die Berechnungsweise demons-
trierte Scherr an einem Mehrfamilien-
haus mit Gaszentralheizung und ei-
nem Endenergieverbrauch (Wärme,
Warmwasser) von 430 kWh/m2a.
Multipliziert mit 0,2016 kg CO2/kWh
entspreche dies 86,69 kg CO2/m2a.
Gemäß Stufenmodell für Wohn-
gebäude betrage bei diesem Beispiel
der durch den Vermieter zu tragende
Anteil der CO2-Kosten 95 %. Das
Bundesministerium für Wirtschaft und
Klimaschutz stelle ein Online-Tool zur
Berechnung und Aufteilung der Koh-
lendioxidkosten (https://co2kosten

aufteilung.bmwk.de/schritt1) zur Ver-
fügung. Ausgehend von CO2-Emis-
sionen von 86,69 kg CO2/m2a,
CO2-Kosten von 60 E/t, einer Mehr-
wertsteuer von 19 % und einem Ver-
mieteranteil von 95 % betrügen die
nicht umlagefähigen Betriebskosten
aufgrund der CO2-Abgabe für das
Beispielgebäude 5,88 E/m2. Bei der
Anwendung der vom Gutachteraus-
schuss abgeleiteten Liegenschaftszins-
sätze sei zu prüfen, ob dieser bei der
Ableitung die energetischen Eigen-
schaften berücksichtigt habe. Im Hin-
blick auf das Gebäudeenergiegesetz
(GEG) enthielten ab 2024 Energieaus-
weise zusätzlich ein Feld zur Doku-
mentation der 65-%-Erneuerbare-
Energien-Pflicht. Der Sachverständige
könne im Gutachten darauf hinwei-
sen, dass das GEG für die Berech-
nung des Endenergieverbrauchs un-
terschiedliche Verfahren zulasse, die
im Einzelfall zu unterschiedlichen Er-
gebnissen führen könnten.

Aktuelles aus der Welt
der steuerlichen Immobilien-
bewertung
„Mit dem Urteil vom 10.4.2018 er-
klärte das Bundesverfassungsgericht
die Grundsteuer aufgrund der Wert-
verzerrung durch den weit zurücklie-
genden Hauptfeststellungszeitpunkt
für verfassungswidrig. Für den Ge-
setzgeber galt es, ein neues Gesetz
zu verabschieden, dessen Umsetzung
bis zum Ende des Jahres 2024 ab-
geschlossen sein muss“, führte An-
dreas Jardin, ö.b.u.v. Sachver-
ständiger für Grundstücksbewertung,
Partner der Wert SüdWest Immobi-
lienbewertung, aus. Das gewählte
Bemessungssystem müsse so aus-
gestaltet sein, dass es eine lastenglei-
che Besteuerung gewährleiste und
in der Gesamtsicht eine in der Relati-
on realitäts- und damit gleichheits-
gerechte Bemessung des steuerlichen
Belastungsgrundes sicherstelle. Das
vom Bundesfinanzministerium ent-
wickelte Bundesmodell halte an einer
verbundenen Grundsteuer fest, deren
Bemessungsgrundlage sowohl Grund
und Boden als auch Gebäude ein-
schließe. Die erforderlichen Parameter
umfassten die Grundstücksfläche, die
Gebäudefläche, den Bodenrichtwert,
die Immobilienart, das Alter des Ge-
bäudes und das Mietstufenniveau
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(Lage). Der Grundsteuerwert be-
bauter Grundstücke sei gem. § 250
BewG nach dem Ertragswertverfah-
ren (Einfamilienhäuser, Zweifamilien-
häuser, Mietwohngrundstücke und
Wohnungseigentum) oder dem Sach-
wertverfahren (Geschäftsgrundstü-
cke, gemischt genutzte Grundstücke,
Teileigentum und sonstige bebaute
Grundstücke ab 20 % Nicht-Wohn-
nutzung) zu ermitteln. Beide Verfah-
ren seien stark typisiert.

Im Ertragswertverfahren ermittle sich
der Grundsteuerwert aus der Summe
des kapitalisierten Reinertrags (Bar-
wert des Reinertrags) und des abge-
zinsten Bodenwerts. Mit dem Grund-
steuerwert seien die Werte für den
Grund und Boden, die Gebäude, die
baulichen Anlagen, insbesondere Au-
ßenanlagen, und die sonstigen Anla-
gen abgegolten. Bei Anwendung des
Sachwertverfahrens sei der Wert der
Gebäude (Gebäudesachwert) gem.
§ 258 BewG getrennt vom Boden-
wert zu ermitteln. Die Summe aus
Bodenwert und Gebäudesachwert er-
gebe den vorläufigen Sachwert des
Grundstücks. Zur Ermittlung des
Grundsteuerwerts sei der vorläufige
Sachwert des Grundstücks mit der
sich aus Anlage 43 BewG ergebenden
Wertzahl zu multiplizieren. Mit dem
Grundsteuerwert seien die Werte für
den Grund und Boden, die Gebäude,
die baulichen Anlagen, insbesondere
Außenanlagen, und die sonstigen An-
lagen abgegolten. Der Grundsteuer-
wert unbebauter Grundstücke ermittle
sich regelmäßig durch Multiplikation
ihrer Fläche mit dem jeweiligen Bo-
denrichtwert. Soweit in den §§ 243
bis 262 BewG sowie in den Anlagen
36 bis 43 BewG nichts anderes be-
stimmt sei, seien Abweichungen zwi-
schen den Grundstücksmerkmalen
des Bodenrichtwertgrundstücks und
des zu bewertenden Grundstücks mit
Ausnahme unterschiedlicher Entwick-
lungszustände und Arten der Nutzung
bei überlagernden Bodenrichtwert-
zonen nicht zu berücksichtigen. Einige
Bundesländer wie Bayern und Baden-
Württemberg hätten die Öffnungs-
klausel des Gesetzes genutzt und ein
eigenes Grundsteuermodell einge-
führt.

Mit den BFH-Beschlüssen vom
27.5.2024 (II B 78/23 und II B
79/23) habe der BFH in zwei Verfah-

ren des vorläufigen Rechtsschutzes
(Aussetzung der Vollziehung) ent-
schieden, dass bei verfassungskon-
former Auslegung der Bewertungs-
vorschriften einem Steuerpflichtigen
die Möglichkeit eingeräumt werden
müsse, bei einem Verstoß gegen
das Übermaßverbot einen niedrige-
ren gemeinen Wert nachzuweisen.
Das Übermaßverbot könne ins-
besondere dann verletzt sein, wenn
der typisierend ermittelte Wert den
nachgewiesenen niedrigeren gemei-
nen Wert um mind. 40 % überstei-
ge. Die obersten Finanzbehörden
der Länder hätten am 24.6.2024
mit koordinierten Erlassen auf die
Beschlüsse des BFH reagiert. Werde
die Aussetzung bewilligt, müsse der
Steuerpflichtige zum Zeitpunkt der
Bewilligung zwar substantiierte An-
gaben zur Höhe des Verkehrswertes
machen, aber noch kein Verkehrs-
wertgutachten vorlegen. Als Ergeb-
nis der summarischen Prüfung könn-
ten 50 % des Grundsteuerwerts von
der Vollziehung ausgesetzt werden.
Die Aussetzung der Vollziehung solle
angemessen befristet und der Steu-
erpflichtige zum Nachweis des nied-
rigeren gemeinen Werts innerhalb
dieser Frist aufgefordert werden. Als
Nachweis des niedrigeren gemeinen
Werts könne regelmäßig ein Gutach-
ten des zuständigen Gutachteraus-
schusses oder von Personen, die von
einer staatlichen, staatlich anerkann-
ten oder nach DIN EN ISO/IEC 17024
akkreditierten Stelle als Sachverstän-
dige oder Gutachter für die Wert-
ermittlung von Grundstücken bestellt
oder zertifiziert worden seien, die-
nen. Das durch den Steuerpflichtigen
vorgelegte Gutachten sei für die
Feststellung des Grundbesitzwerts
nicht bindend, sondern unterliege
der Beweiswürdigung durch das Fi-
nanzamt. Enthalte das Gutachten
Mängel, sei es zurückzuweisen. Das
Finanzamt müsse kein Gegengutach-
ten erstellen lassen.

Weiterhin könne als Nachweis ein im
gewöhnlichen Geschäftsverkehr in-
nerhalb eines Jahres vor oder nach
dem Hauptfeststellungszeitpunkt zu-
stande gekommener Kaufpreis die-
nen, wenn die maßgeblichen Ver-
hältnisse der wirtschaftlichen Einheit
gegenüber den Verhältnissen am
Hauptfeststellungszeitpunkt unver-

ändert seien. „Da die Kosten des
Gutachtens der Steuerpflichtige tra-
gen muss, ist abzuwägen, ob die
mögliche Steuerersparnis diesen fi-
nanziellen Aufwand lohnt“, gab Jar-
din zu bedenken.

Der Gesetzgeber in Nordrhein-
Westfalen habe im Rahmen des am
5.7.2024 in Kraft getretenen Geset-
zes zur Einführung einer fakulta-
tiven Festsetzung differenzierter
Hebesätze bei der Grundsteuer in
NRW (NWGrStHsG) den Nachweis
des niedrigeren gemeinen Werts ge-
regelt. Anders als in Baden-Würt-
temberg beziehe sich dieser Nach-
weis jedoch nicht nur auf den
„tatsächlichen Wert des Grund und
Bodens“, sondern auf die gesamte
wirtschaftliche Einheit, also auch auf
das Gebäude. Allerdings ergäben sich
diverse Fragestellungen, welche durch
das Gesetz nicht beantwortet wür-
den, beispielsweise ob der Wert-
ermittlungsgegenstand auch subjek-
tiv-persönliche Nutzungsrechte oder
eine Reallast beinhalte. Die Reaktion
des Bundesgesetzgebers stehe noch
aus. Die BFH-Beschlüsse sähen vor,
dass Nutzungsrechte und weitere
grundstücksbezogene Rechte und Be-
lastungen bei der Ermittlung des nied-
rigeren gemeinen Werts nur zu be-
rücksichtigen seien, soweit sie nach
Inhalt und Entstehung mit der Be-
schaffenheit der wirtschaftlichen Ein-
heit zusammenhingen. „Es wird nicht
klar, welche der grundstücksbezoge-
nen Rechte und Belastungen hier ge-
meint sind“, so Jardin.

In einem weiteren Themenkomplex
widmete sich Jardin dem Nachweis
der tatsächlichen kürzeren Nut-
zungsdauer (§ 7 Abs. 4 Satz 2 EStG).
Bei den Einkünften aus Vermietung
und Verpachtung sei das Gebäude
einer Abnutzung ausgesetzt, Grund
und Boden dagegen nicht. Dieser
Aufwand werde, soweit er mit der
Erzielung von Vermietungseinkünf-
ten zusammenhänge, steuerlich über
die Absetzung für Abnutzung (AfA)
berücksichtigt. Diese sei so zu be-
messen, dass die Anschaffungs- und
Herstellungskosten nach Ablauf der
betriebsgewöhnlichen Nutzungsdau-
er des Wirtschaftsgutes voll abge-
setzt seien. Allerdings gelte es, die
unterschiedliche Höhe der AfA-Sätze
im Zeitverlauf zu beachten – so liege
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beispielsweise der Satz für Gebäude
mit Baualter vor 1925 bei 2,5 %, da-
nach bei 2 %. Im Jahr 2022 habe
der Gesetzgeber einen Satz von 3 %
eingeführt. Die Abschreibung erfolge
steuerlich mit einem typisierten AfA-
Satz über die entsprechende Nut-
zungsdauer. Sofern die tatsächliche
Nutzungsdauer kürzer sei als die sich
aus der Anwendung des AfA-Satzes
ergebende Nutzungsdauer, könne in
begründeten Ausnahmefällen eine
der tatsächlichen Nutzungsdauer ent-
sprechende Abschreibung vorgenom-
men werden (§ 7 Abs. 4 Satz 2
EStG). Zum Nachweis einer kürzeren
tatsächlichen Nutzungsdauer könne
sich der Steuerpflichtige nach einem
Urteil des BFH von 2021 jeder Darle-
gungsmethode bedienen, die im Ein-
zelfall zur Führung des erforderlichen
Nachweises geeignet erscheine. Es
sei nicht erforderlich, ein Bausub-
stanzgutachten vorzulegen. Aus den
Darlegungen des Steuerpflichtigen
müsse sich allerdings ergeben, wel-
che maßgeblichen Determinanten –
z.B. technischer Verschleiß, wirt-
schaftliche Entwertung, rechtliche
Nutzungsbeschränkungen – die Nut-
zungsdauer im Einzelfall beeinflussen
und auf welcher Grundlage der Zeit-
raum, in dem das maßgebliche Ge-
bäude voraussichtlich seiner Zweck-
bestimmung entsprechend genutzt
werden könne, mit hinreichender Si-
cherheit zu schätzen sei. Auszugehen
sei regelmäßig von der technischen
Nutzungsdauer, also dem Zeitraum,
in dem sich das Gebäude substanz-
technisch abnutze. Eine mit wirt-
schaftlicher Entwertung begründete
kürzere tatsächliche Nutzungsdauer
könne der AfA nur zugrunde gelegt
werden, wenn das Gebäude vor Ab-
lauf der technischen Nutzungsdauer
objektiv wirtschaftlich verbraucht sei
und damit die Möglichkeit einer wirt-
schaftlich sinnvollen Nutzung oder
Verwertung endgültig entfalle.

Der Nachweis einer kürzeren tatsäch-
lichen Nutzungsdauer im Sinne des
§ 7 Abs. 4 Satz 2 EStG sei durch Vor-
lage eines Gutachtens eines ö.b.u.v.
Sachverständigen für Grundstücks-
bewertung oder von Personen, die
von einer nach DIN EN ISO/IEC 17024
akkreditierten Stelle als Sachverständi-
ge oder Gutachter für die Wertermitt-
lung von Grundstücken nach ent-

sprechender Norm zertifiziert worden
seien, zu erbringen. Der Gutachten-
zweck müsse sich ausdrücklich auf
den Nachweis einer kürzeren tat-
sächlichen Nutzungsdauer richten und
zwingend die maßgeblichen Determi-
nanten berücksichtigen. Die bloße
Übernahme einer Restnutzungsdauer
aus einem Verkehrswertgutachten sei
nicht als Nachweis einer kürzeren tat-
sächlichen Nutzungsdauer im Sinne
des § 7 Abs. 4 Satz 2 EStG geeignet.
Auch der alleinige Verweis auf die
Modellansätze für die Gesamtnut-
zungsdauer in Verbindung mit dem
Modell zur Ermittlung der Restnut-
zungsdauer bei Modernisierungen
nach der Anlage 1 und 2 der Immo-
WertV sei nicht ausreichend. Diese
entsprächen nicht der tatsächlichen
Gesamt- bzw. Restnutzungsdauer ei-
nes einzelnen Gebäudes, sondern
stellten Modellansätze dar, die nur im
Gesamtkontext einer Verkehrswert-
ermittlung zu sachgerechten Ergebnis-
sen führten. Eine isolierte Verwen-
dung der Modelle bzw. Modellansätze
der ImmoWertV bzw. der Anlagen zur
ImmoWertV für Zwecke des Nachwei-
ses einer kürzeren tatsächlichen Nut-
zungsdauer im Sinne des § 7 Abs. 4
Satz 2 EStG sei nicht sachgerecht.
Nutzungsdauer im Sinne des § 7
Abs. 4 S. 2 EStG sei gemäß § 11c
Abs. 1 S. 1 Einkommensteuer-Durch-
führungsverordnung (EStDV) der Zeit-
raum, in dem ein Gebäude voraus-
sichtlich seiner Zweckbestimmung
entsprechend genutzt werden könne.
Derzeit sei geplant, diese Nachweis-
möglichkeit erheblich einzuschränken.
Die Pläne sähen vor, dass die an der
tatsächlichen Nutzungsdauer orientier-
te AfA künftig nur noch dann anstelle
der regulären AfA vorgenommen wer-
den könne, wenn eine tatsächliche
Nutzungsdauer von weniger als 20 %
der in § 7 Abs. 4 Satz 2 EStG genann-
ten Abschreibungszeiträume (33 Jah-
re, 50 Jahre, 40 Jahre) nachgewiesen
werde. „Damit wäre der Nachweis
faktisch nicht mehr möglich, da derart
kurze Nutzungsdauern in der Praxis
selten sind“, stellte Jardin fest.

SAP Garden München –
Projektentwicklung, Konzept-
studie, Immobilienbewertung
Nach dem Abriss des alten Olympia-
Radstadions begann die Planung für

die moderne Multifunktionshalle SAP
Garden München, die im Herbst
2024 nach vierjähriger Bauzeit eröff-
nete. Andreas Mayer und Peter No-
vak stellten als Vertreter des Eigentü-
mers, der Red Bull Stadion München
Gesellschaft, die Projektentwicklung
vor. Prof. Dr. Marco Wölfle, aka-
demischer Leiter des Freiburger Cen-
ter für Real Estate Studies (CRES), Jan
Mayer, wissenschaftlicher Mitarbeiter
am CRES, und Stephan Zehnter,
ö.b.u.v. Sachverständiger für Immobi-
lienbewertung, schilderten im An-
schluss, wie sie bei der Bewertung
dieser Super-Location vorgingen. So-
bald die finale Ausfertigung der Stu-
die vorliegt, wird diese ausführlich
vorgestellt.

Immobilienmärkte
im Krisenumfeld

„Bei meinem Vortrag im Jahr 2018
in diesem Haus hatten wir noch ro-
sige Zeiten mit Nullzinspolitik, aber
Immobilienpreise, die durch die De-
cke gingen“, erinnerte Prof. Dr.
Harald Nitsch, Studiengangsleiter
Immobilienwirtschaft, Duale Hoch-
schule Baden-Württemberg (DHBW)
Mannheim, an seine damaligen Aus-
führungen. Seither kämpften Be-
völkerung, Wirtschaft und Immobi-
lienmärkte mit den externen Schocks
von Corona-Pandemie und Ukraine-
Krieg. Die daraus resultierenden Stö-
rungen der Lieferketten, die Energie-
krise und die stark zulegenden Preise
hätten zu einer massiv steigenden In-
flation geführt, deren Niveau deutlich
über der von der EZB angepeilten Ziel-
inflationsrate von 2 % gelegen habe.
Dieses Zielniveau basiere auf der Idee
des Gleichgewichtswerts für Zinsen,
die auf den schwedischen Ökonomen
Knut Wicksell zurückgehe. Dieser ha-
be Inflation und Deflation für gleicher-
maßen schädlich gehalten. In seinem
Hauptwerk Geldzins und Güterpreise
habe er 1898 erstmals zwischen
Marktzins und natürlichem Zins unter-
schieden. Der natürliche Zins bringe in
einer geldlosen Wirtschaft Ersparnis
und Investition zusammen. Preisstabili-
tät herrsche bei einer Übereinstim-
mung von Marktzins und natürlichem
Zins. Dauerhaft könne der Marktzins
nicht unter dem natürlichen Zins ge-
halten werden. Eine moderne Inter-
pretation des natürlichen Zinses stelle

....................................................................................................WERTERMITTLUNG

14 1/2025 • Der Immobilienbewerter



der vom US-Ökonomen John B. Taylor
aus dem Zielwert der US-amerikani-
schen Zentralbank FED für den kurz-
fristigen Zinssatz auf dem Geldmarkt
abgeleiteten Zinssatz dar. Taylor habe
2 % als Zielinflationsrate und den
langfristigen realen Gleichgewichts-
zinssatz angenommen. Diese Zielinfla-
tionsrate strebe auch die EZB an.
Ausgehend von einem langfristigen
Wachstum des Bruttoinlandsprodukts
(BIP) von 2 % sowie einer Inflation
von 2 % stelle ein Zins von rd. 4 %
ein Normalzinsniveau dar.

In Anlehnung an das DiPasquale-
Wheaton-Modell ging der Referent
auf die vier sich beeinflussenden Be-
reiche Mietmarkt, Bestandsentwick-
lung, Neubautätigkeit und Bestands-
markt ein. Eine Immobilie sei ein
Vermögensgut. An den Immobilien-
märkten stehe der Neubaumarkt in
Konkurrenz mit dem Bestandsmarkt.
Die Kenngröße „Tobins q“ zeige, ob
es sinnvoller sei, neu zu bauen oder
Bestandsimmobilien zu kaufen. Der
Wert 1 stelle dabei das theoretische
Gleichgewicht dar. Falle der Zähler
größer aus als der Nenner, lohne sich
der Neubau. Die Kenngröße sei als
obere Spanne eines Zyklus zu verste-
hen. Dabei gestalte es sich schwierig,
vorübergehende Abweichungen von
strukturellen Änderungen abzugren-
zen. Eine Nullzinspolitik bedeute, dass
im Hinblick auf die künftigen Miet-
erträge keine Abzinsung erfolge, die
heutigen Mieten dadurch mehr wert
seien, mit der Folge zunehmender
Neubauzahlen und stark steigender
Immobilienpreise. Die Corona-Pande-
mie habe durch Lockdowns, Unsicher-
heiten, eine Unterbrechung der Liefer-
ketten und höhere Baukosten zu
Störungen der Angebotsseite, aber
auch der Nachfrageseite geführt,
wenn auch mit großen sektoralen Un-
terschieden. In Zeiten der Nullzinspoli-
tik seien die höheren Kosten durch
das „billige Geld“ ausgeglichen wor-
den. Mit dem Angriffskrieg Russlands
auf die Ukraine sei auf der Angebots-
seite ein Energiepreisschock ausgelöst
worden und manche Produkte wie
Weizen, Nickel, Palladium und Titan
hätten nicht mehr zur Verfügung ge-
standen. Der Krieg habe das Angebot
verknappt und verteuert, der Ange-
botsschock zu einem Rückgang des
Outputs in der Volkswirtschaft ge-

führt, mit der Folge eines sinkenden
Wachstums und einer schwachen
Konjunktur. „Der EZB blieb nur die
Wahl zwischen Pest und Cholera.
Gibt sie mehr Geld in die Volkswirt-
schaft, um die Output-Krise abzuwen-
den, bekommt sie auf der anderen
Seite steigende Preise und ein Pro-
blem mit der Inflationsbekämpfung.
Im umgekehrten Fall bekämpft sie
die Inflation, verschärft aber die Krise
der Volkswirtschaft weiter“, erläuterte
Prof. Nitsch. Angesichts der hohen In-
flation habe die EZB zur Sicherung der
Geldstabilität mit Zinserhöhungen ge-
gengesteuert und in einem relativ kur-
zen Zeitraum das Zinsniveau von 0
auf 4,5 % erhöht. „Das Problem war
also nicht so sehr die Rückkehr zu ei-
nem normalen Zinsniveau, sondern
die Geschwindigkeit der Erhöhung.
Ähnlich wie ein Taucher, der aus gro-
ßer Tiefe zu schnell auftaucht, leidet
der Immobiliensektor an der Taucher-
krankheit“, führte Prof. Nitsch aus.
Die Akteure der Immobilienmärkte
seien in der Folge in eine Art Schock-
starre verfallen, die Transaktionen
deutlich zurückgegangen. Die Zins-
erhöhungen der EZB habe angesichts
sinkender Marktpreise bei weiterhin
hohen Baukosten die Attraktivität der
Neubautätigkeit sinken lassen.

Als Lösungsansatz für Bauträger und
Projektentwickler formulierte Prof.
Nitsch die Anpassung der Tätigkeits-
schwerpunkte durch eine stärkere
Fokussierung auf den Bestandsmarkt,
die Erhöhung der Leistungsfähigkeit
durch den Einsatz innovativer Tech-
nologien wie Building Information
Modelling (BIM) sowie die Senkung
der Produktionskosten durch serielles
Bauen. Die Politik könne den schwä-
chelnden Neubau zudem mit der
Senkung von Baustandards unter-
stützen.

Gemeinwohlorientierte
Stadtentwicklung und sozial-
gerechte Bodennutzung

„Für die Stadtentwicklung stellen
gegenwärtig die Wohnungsversor-
gung, der Klimaschutz und die Kli-
mafolgenanpassung, der soziale Zu-
sammenhalt in den Quartieren, die
Umstellung auf erneuerbare Ener-
gien und die Verkehrswende erhebli-
che Herausforderungen dar. Für die

Transformation, den Umbau und die
Erneuerung der Städte und auch der
Dörfer wird das unumstrittene Leit-
bild der Nachhaltigkeit um die An-
forderungen der Resilienz erweitert.
Dabei rückt der im Städtebaurecht
normierte sozialstaatliche Auftrag in
den Fokus, wonach die Gemeinden
mit der Bauleitplanung eine dem
Wohl der Allgemeinheit dienende so-
zialgerechte Bodennutzung gewähr-
leisten sollen“, berichtete Prof. Dr.
Theo Kötter, Professor für Städtebau
und Bodennutzung der Rheinischen
Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn.
Inzwischen seien eine gemeinwohlori-
entierte Stadtentwicklung und eine
sozialgerechte Bodennutzung in Poli-
tik und Verwaltung, Rechtsprechung
und großen Teilen der Gesellschaft
weithin anerkannte Ziele, deren Errei-
chung indessen durch die dynamisch
steigenden Bodenpreise zunehmend
erschwert werde. Die Bodenwerte für
baureifes Land bzw. Rohbauland sei-
en in Deutschland seit 1962 im
Schnitt stetig gestiegen. Im Jahr 2023
lasse sich erstmals ein Stopp dieses
Trends beobachten. Es bestehe so-
wohl zeitlich als auch räumlich eine
starke Dynamik, vor allem in den
Hotspots der Großstädte, in denen
die Bodenpreise erheblich über dem
Durchschnitt des Umlandes lägen.
Der Grundstückspreis sei ein Faktor,
der die Wohnkosten am Ende stark
beeinflusse. Die höchsten Bodenwerte
ließen sich in München beobachten.
Hier koste der Quadratmeter für den
MFH-Bau durchschnittlich 4.600 E, in
den Toplagen sogar noch deutlich
mehr. Diese Entwicklung stelle im
Hinblick auf das Thema bezahlbares
Wohnen eine Herausforderung für
die Stadtentwicklung dar, da die Bo-
denpreise 50 % und mehr der Her-
stellungskosten einer Wohnung aus-
machten. Das spiegle sich in den
Mieten wider. Über die Stellschraube
der aktiven Bodenpolitik könnten die
Kommunen hier gegensteuern.

Die Bevölkerungsdichte werde sich
vor allem aufgrund der Wanderungs-
bewegungen künftig weiter differen-
zieren, wachsenden Kommunen stün-
den schrumpfende gegenüber. Für
die Wohnungsnachfrage sei vor allem
die Entwicklung der Haushaltszahlen
entscheidend. Schon heute liege der
Anteil der Einpersonenhaushalte in
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den Großstädten bei mehr als 50 %.
Besonderer Handlungsbedarf bestehe
in den räumlichen Hotspots für Haus-
halte mit geringerem Einkommen. In
diesem Segment lasse sich ein Markt-
versagen beobachten. Der Anteil der
Wohnkosten am Einkommen privater
Haushalte habe im Jahr 2023 bei
25,2 % gelegen, bei den armuts-
gefährdeten Haushalten – Haushalte
mit weniger als 60 % des mittleren
Einkommens aller Haushalte – aller-
dings bei 45,8 %. Für diese Gruppen
bedürfe es eines öffentlich geförder-
ten Wohnungsbaus. Das Bundesver-
fassungsgericht (BverfG) habe bereits
1967 in einem Beschluss auf die Un-
vermehrbarkeit von Grund und Boden
und die Sozialpflichtigkeit bei dessen
Nutzung abgestellt. Die Gewährleis-
tung privaten Eigentums verbunden
mit der Gemeinwohlverpflichtung des
Eigentums an Grund und Boden hät-
ten als Grundrechte einen heraus-
gehobenen Stellenwert. Kommunen
komme die Aufgabe zu, bei der Aus-
übung ihrer Planungshoheit die Inter-
essen der Allgemeinheit angemessen
zu berücksichtigen. Der städtebauli-
che Planungsansatz des § 1 Abs. 5
BauGB verpflichte Kommunen dazu,
bei der Aufstellung von Bauleitplänen
eine nachhaltige städtebauliche Ent-
wicklung, die die sozialen, wirtschaft-
lichen und umweltschützenden An-
forderungen auch in Verantwortung
gegenüber künftigen Generationen
miteinander in Einklang bringe, sowie
eine dem Wohl der Allgemeinheit die-
nende sozialgerechte Bodennutzung
unter Berücksichtigung der Wohn-
bedürfnisse der Bevölkerung zu ge-
währleisten. Die Konkretisierung des
Leitbegriffs der nachhaltigen städte-
baulichen Entwicklung sowie des sozi-
alstaatlichen Auftrags des Städtebaus
erfolge durch das Abwägungsgebot
zwischen den Interessen der unter-
schiedlichen Akteure der Baulandent-
wicklung, zu dem auch das Wohl der
Allgemeinheit gehöre. Abwägungs-
mängel könnten zur Ungültigkeit ei-
nes Bebauungsplans führen. Gemein-
wohlbelange erschöpften sich nicht
im Thema bezahlbares Wohnen. Es
gehe auch um die Reduzierung der
Neuinanspruchnahme von Freiraum
für Siedlungs- und Verkehrszwecke.
Bis 2030 solle sich die Neuausweisung
für diese Flächen in Deutschland auf
30 ha/Tag reduzieren. Die EU strebe
an, bis 2050 ein Netto-Null-Ziel, d.h.

eine komplette Flächenkreislaufwirt-
schaft, zu erreichen. „Ich bin aller-
dings skeptisch, ob das funktionieren
kann“, sagte Prof. Kötter.

Eine gemeinwohlorientierte Stadt-
entwicklung und eine sozialgerechte
Bodennutzung könnten auch aus
wohlfahrtsökonomischer Sicht her-
geleitet werden. Im wissenschaftli-
chen Diskurs sei dafür der Begriff der
Stadtrendite eingeführt worden, die
grundsätzlich die Summe von Vor-
teilsüberschüssen für die Stadt inner-
halb eines bestimmten Zeitraumes
umfasse. Dazu gehörten positive ex-
terne Effekte für die Stadt, insbeson-
dere betriebs- und stadtwirtschaftli-
che sowie soziale und ökologische
Wirkungen. Ein dritter Ansatz setzte
auf die Förderung der Wohnungs-
gemeinnützigkeit. Diese sei zwar im
Jahr 1990 abgeschafft worden, aktu-
ell werde jedoch, wenn auch kontro-
vers, über eine Wiedereinführung
diskutiert.

Als Option zur Steuerung von All-
gemeinwohlbelangen stünde Kom-
munen das Instrument der aktiven
Bodenpolitik zur Verfügung. Eine akti-
ve Bodenpolitik bedeute, dass eine
Kommune den gesamten Prozess von
der Baulandentwicklung bis zur Reali-
sierung mit dem quantitativen und
qualitativen Ziel der gemeinwohlori-
entierten Stadtentwicklung steuere.
Von hoher Bedeutung sei dabei eine
strategische Bodenvorratspolitik. Die
Stadt Ulm betreibe diese Strategie seit
langer Zeit systematisch. Baulandent-
wicklung finde mit der Stadt als Ei-
gentümerin statt. Deshalb erfolge
dort in der Regel ein Zwischenerwerb
durch die Stadt. Auch andere Städte
und Gemeinden hätten inzwischen
kommunale Baulandstrategien, mit
dem Ziel, die Anforderungen einer
gemeinwohlorientierten und sozialge-
rechten Bodennutzung zu verwirk-
lichen, entwickelt und erfolgreich an-
gewendet. Als wesentliche Ziele der
Modelle seien die Schaffung von be-
zahlbarem Wohnraum und die Nut-
zung der planungs- und maßnahmen-
bedingten Bodenwertsteigerungen,
die durch öffentliche Investitionen be-
wirkt würden, zur Finanzierung der
städtebaulichen Entwicklungsaufwen-
dungen und Folgekosten zu nennen.
Mit einem Baulandmodell legten Ge-
meinden eine grundsätzliche Strategie

für die kommunale Baulandentwick-
lung und für das Flächenmanagement
ein verbindliches Regelwerk für das
gesamte Gemeindegebiet fest. Die
Modelle sähen für die Verwirklichung
einer sozialgerechten Bodennutzung
durch neues Baurecht sowohl einen
Zwischenerwerb von Flächen im Plan-
gebiet als auch vielfältige Kooperatio-
nen mit den Planungsbegünstigten
durch städtebauliche Verträge gemäß
§ 11 BauGB vor. Die Schaffung von
Planungsrecht durch die Gemeinde
erfolge erst dann, wenn die Planungs-
begünstigten den Regelungen des
Baulandmodells zustimmten und mit-
wirkungsbereit seien. Neben der
Steuerung durch den Bebauungsplan
würden weitere Ziele, deren planungs-
rechtliche Realisierung nicht möglich
sei, durch städtebaulichen Vertrag
oder beim Zwischenerwerb durch die
Gemeinde durch Konzeptvergabe und
Grundstückskaufvertrag umgesetzt.

Für städtebauliche Verträge gelte kei-
ne Vertragsfreiheit. Es gälten vielmehr
klare, auch durch die Rechtsprechung
definierte Leitplanken. Zu diesen
zähle das Kopplungsverbot, das ver-
hindere, dass Behörden von Bürgern
unangemessene oder nicht sachlich
begründete Gegenleistungen für ihre
hoheitlichen Leistungen forderten. Zu-
dem müsse ein kausaler, räumlicher
und zeitlicher Zusammenhang zwi-
schen den vereinbarten Leistungen
der Planungsbegünstigten und der
städtebaulichen Maßnahme bestehen.
Im Rahmen des Gleichbehandlungs-
gebots seien Aufwendungen den Pla-
nungsbegünstigten entsprechend ih-
ren individuellen Vorteilen aufgrund
des geschaffenen Planungsrechts ge-
recht zuzuordnen. Die übertragenen
Kosten müssten den gesamten Um-
ständen nach angemessen sein. Eine
Abschöpfung von Bodenwertsteige-
rungen ohne Bezug zu den der Ge-
meinde tatsächlich entstehenden ur-
sächlichen Kosten für das Baugebiet
sei nicht zulässig. In der kommunalen
Praxis hätten sich zur Abschöpfung
der planungsbedingten Bodenwert-
steigerungen Kappungsgrenzen z.B.
bei einem Drittel der Nettoboden-
wertsteigerung bewährt, um die Mit-
wirkungsbereitschaft der Eigentümer
zu sichern und ihnen Investitionsanrei-
ze zu bieten. Die Kappungsgrenzen
berücksichtigten zugleich Unsicherhei-
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ten bei der Ermittlung der Anfangs-
und Endwerte und stießen in der Pra-
xis auf hohe Akzeptanz. Auch die
zeitlichen Bindungen im geförderten
sozialen Wohnungsbau seien unter
dem Gesichtspunkt der Angemessen-
heit zu beurteilen.

Während zum Einfluss von Bauland-
modellen auf den Wert des werden-
den Baulandes inzwischen empiri-
sche Untersuchungen vorlägen,
fehle es an einem validen metho-
dischen Ansatz zur Quantifizierung
der Einflüsse von Miet- und Bele-
gungsbindungen. Nach § 46 Abs. 2
ImmoWertV könnten miet-, pacht-
und wohnungsrechtliche Bindungen
den Wert des begünstigten oder be-
lasteten Grundstücks beeinflussen.
Eine Methode zur Quantifizierung
der Einflüsse setze auf den dedukti-
ven Preisvergleich nach modifizier-
tem Residualverfahren, eine andere
auf das vereinfachte Ertragswert-
verfahren nach § 29 ImmoWertV.
Mietpreis- und Belegungsbindungen
führten im Vergleich zum freifinan-
zierten Wohnungsbau zu reduzier-
ten Mieteinnahmen und damit für
die Dauer der Bindung zu geringe-
ren Erträgen. Dieser Effekt schlage
sich im Bodenwert des Grundstücks
nieder und bewirke im Vergleich zu
einem ansonsten hinsichtlich der
wertrelevanten Merkmale und der
Bebauung identischen Grundstück,
das mit Gebäuden für den freifinan-
zierten Wohnungsbau bebaut und
genutzt werden könne, einen gerin-
geren Bodenwert. Dieser Boden-
wertunterschied lasse sich anhand
der Differenz der Ertragswerte des
Grundstücks mit und ohne Bindung
in Abhängigkeit der Bindungsdauer
ermitteln. Der Unterschied der Er-
tragswerte korreliere mit dem Min-
derwert des Grundstücks, der beim
deduktiven Preisvergleich für die Er-
mittlung des Bodenwertes für das
werdende Bauland ebenso wie die
sonstigen Entwicklungskosten von
dem Wert des baureifen Landes ab-
zuziehen sei. Im Falle einer öffent-
lichen Förderung seien die monetä-
ren Fördervorteile zu kapitalisieren
und dem Bodenwert erhöhend hin-
zuzurechnen. Allerdings leiteten die
Gutachterausschüsse bisher noch
keine Marktanpassungsfaktoren für
Wohnbauland mit Mietpreis- und

Belegungsbindungen ab. „Die Trans-
parenz des Teilmarktes für Grundstü-
cke mit Mietpreis- und Belegungs-
bindungen sollte künftig durch eine
systematische Erfassung und Analyse
der entsprechenden Grundstücks-
kauffälle in den Kaufpreissammlun-
gen durch die Gutachterausschüsse
erhöht werden“, forderte Prof. Köt-
ter. Dies sei vor allem angesichts des
steigenden Anteils der benötigten
Wohnungen mit Mietpreis- und Be-
legungsbindungen dringend erfor-
derlich. Weiterhin sei nach dem Aus-
laufen der Bindung die Phase zur
Anpassung der Miete auf die orts-
übliche Miete im freifinanzierten
Wohnungsbau sowie auch die typi-
schen Bewirtschaftungskosten der
Gebäude mit Bindungen zu berück-
sichtigen, die von den üblicherweise
vorgenommenen Ansätzen abwei-
chen könnten.

Baulandmodelle seien ein bedeut-
samer Ansatz der aktiven Boden-
politik für eine gemeinwohlorien-
tierte Stadtentwicklung. Nach den
bisherigen Analysen führten Bau-
landmodelle dann nicht zur Erhö-
hung der Bodenwerte für baureifes
Land, wenn die Akteure die zu er-
wartenden Kostenbeteiligungen als
Aufwendungen der Baulandent-
wicklung beim Erwerb des werden-
den Baulandes berücksichtigten. Bo-
denpreisdämpfende Effekte seien
vor allem dann gegeben, wenn das
Baulandmodell klare und einfache
Regelungen bezüglich der kostenre-
levanten Bindungen und Lasten auf-
weise und damit Kostentransparenz
schaffe, konsequent bei allen Ak-
teuren nach dem Gleichbehand-
lungsgrundsatz Anwendung finde,
auf Dauer angelegt sei und damit
eine verlässliche Planungs- und Ent-
scheidungsgrundlage darstelle. Zu-
dem gelte es, das Modell in einem
partizipativen Verfahren mit allen
Akteuren zu entwickeln und mit
großem Konsens im Stadt- bzw. Ge-
meinderat zu beschließen. „Im Hin-
blick auf die aktuelle Zukunftsauf-
gabe Innenentwicklung bedarf es
einer Weiterentwicklung nicht nur
der kooperativen Ansätze, sondern
vor allem einer Schärfung und Er-
gänzung des städtebaulichen Instru-
mentariums im BauGB“, forderte
Prof. Kötter.

Nachnutzung von Kaufhäusern

„Die zahlreichen Schließungen von
Warenhäusern haben nicht nur die
Diskussion über die Auswirkungen
auf die Innenstädte befeuert, son-
dern auch die Möglichkeiten der
Nach- bzw. Umnutzungen in den
Fokus des öffentlichen Interesses
gerückt“, erläuterte Thomas Abra-
ham, Researcher bei Empirica. Im
Auftrag des Zentralen Immobilien-
ausschusses (ZIA) habe das Institut
bundesweit geschlossene Kaufhäu-
ser erfasst und den Umnutzungs-
prozess – teilweise über einen Rück-
bau – in anderweitig genutzten
Immobilien untersucht. Seit Ende
der 1990er-Jahre seien in Deutsch-
land 131 Warenhäuser der Ketten
Karstadt, Hertie, Kaufhof, Horten,
Galeria geschlossen worden. 87 %
davon (114) stellten eigenständige
Gebäude dar, 13 % bildeten einen
Teil von Einkaufszentren. Ein räumli-
cher Schwerpunkt sei Nordrhein-
Westfalen und dort das Ruhrgebiet
und die Rheinschiene. Von den in
Deutschland geschlossenen Kauf-
häusern in eigenständigen Gebäu-
den sind 80 % (90) noch erhalten.
20 % (24) seien abgerissen worden
oder ein Abriss sei geplant. Knapp
zwei Drittel (63 %) der erhaltenen
90 ehemaligen Kaufhäuser in eigen-
ständigen Gebäuden würden zum
Zeitpunkt der Analyse (Juli 2023)
genutzt oder befänden sich im Um-
bau. Ein Drittel der Immobilien ste-
he leer. Dabei stünden fast nur Häu-
ser leer, die in den 2020er-Jahren
geschlossen worden seien.

Die Notwendigkeit, ehemalige Kauf-
häuser wieder möglichst schnell einer
funktionierenden Nachnutzung zu-
zuführen, bestehe sowohl auf der
Eigentümerseite als auch bei der je-
weiligen Kommune. Die meisten
nachgenutzten Kaufhäuser, mehr als
zwei Drittel aller Häuser, lägen auf
Grundstücken, die planungsrechtlich
als Kerngebiet festgelegt seien. Die
übrigen Häuser seien vor allem der
Kategorie Sondergebiet zugeordnet.
Nach den planungsrechtlichen Vor-
schriften der Baunutzungsverordnung
(BauNVO) sei Wohnen im Kerngebiet
möglich, wenn es sich um Betriebs-
wohnungen handle, es ausnahmswei-
se als zulässig angesehen werde oder
besondere städtebauliche Gründe
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dies rechtfertigten. So könne fest-
gesetzt werden, dass oberhalb eines
im Bebauungsplan bestimmten Ge-
schosses nur Wohnungen zulässig
seien oder in Gebäuden ein im Be-
bauungsplan bestimmter Anteil der
zulässigen Geschossfläche oder eine
bestimmte Größe der Geschossfläche
für Wohnungen zu verwenden sei.

Wohnen spiele in den Kaufhäusern
großer Warenhausketten, die in den
vergangenen zwanzig Jahren in
Deutschland nachgenutzt worden
seien, keine große Rolle. Nur in acht
von 56 nachgenutzten Kaufhäusern
seien Wohnungen realisiert worden.
Dabei handle es sich ausschließlich
um Mixed-Use-Immobilien. Ehemali-
ge Kaufhäuser hätten insgesamt be-
trachtet zwar einen Teil ihrer Han-
delsfunktion verloren, seien aber
nach wie vor wichtige Standorte des
innerstädtischen Einzelhandels. Le-
diglich ein ehemaliges Kaufhaus sei
komplett einer Büronutzung zuge-
führt worden. Alle anderen Häuser
stellten heute entweder vollständige
Einzelhandelsimmobilien (mit einer
Mischung verschiedener Handels-
angebote) oder gemischt genutzte
Objekte dar. Der Anteil an Mixed-
Use-Immobilien liege bei 50 %. Bei
den Mixed-Use-Immobilien kämen –
neben dem Einzelhandel – Büro,
Gastronomie und Dienstleistungen
am häufigsten vor. Von den acht
nachgenutzten Kaufhäusern, in de-
nen auch Wohnungen realisiert
worden seien, lägen fünf Immobi-
lien im Kerngebiet. Mit der Ausnah-
me eines Projektes in Mannheim
(New 7) sei der Anteil der Wohnflä-
che an der Gesamtfläche der nach-
genutzten Immobilie mit 20 bis ca.
25 % untergeordnet.

Die neun zur Analyse herangezoge-
nen Fallbeispiele betrachteten Objek-
te in Mannheim, München, Cottbus,
Neubrandenburg, Bottrop, Herne,
Trier, Leipzig und Flensburg. Die Ana-
lyse dieser Fallbeispiele zeige eine
große Bandbreite bei der Dauer des
Umnutzungsprozesses. Bei den Wa-
renhäusern, deren Umnutzung abge-
schlossen sei bzw. absehbar abge-
schlossen sein werde (drei Projekte:
Herne, Mannheim, Leipzig), reiche
der Zeitraum von der Schließung des
vormaligen Warenhauses bis zur Fer-
tigstellung der umgenutzten Immobi-

lie von 4,5 Jahren (in Leipzig) bis elf
Jahren (in Herne). Der gesamte Ent-
wicklungszeitraum unterteile sich in
die Phasen Schließung des Warenhau-
ses bis zur Entwicklung eines Nach-
nutzungskonzeptes, den Zeitraum bis
zur Baugenehmigung und den Zeit-
raum des Umbaus. In allen Phasen
könne es aus unterschiedlichen Grün-
den zu Verzögerungen kommen. Als
mögliche Ursachen nannte der Refe-
rent zu hohe Kaufpreisvorstellun-
gen, fehlende Wirtschaftlichkeit einer
Nachnutzung beispielsweise durch zu
hohe Umbaukosten, geringe erziel-
bare Erträge und hohe Opportunitäts-
kosten.

Auf den ersten Blick erscheine eine
Umnutzung eines Kaufhauses in
Wohnungen eine naheliegende Opti-
on. Allerdings stelle sich die Umnut-
zung eines Warenhauses in Wohn-
raum aus verschiedenen Gründen
grundsätzlich schwieriger dar als et-
wa die Umnutzung eines Bürogebäu-
des in Wohnungen. Aus der Kom-
bination des Gebäudetyps Kaufhaus
als großformatiger rechteckiger oder
quadratischer Gebäudetyp mit hohen
Raumtiefen und einer für Wohnen
unzureichenden natürlichen Belich-
tung der Innenbereiche sowie den
bauordnungsrechtlichen und bau-
nebenrechtlichen Anforderungen, die
im Rahmen eines Umbaus berück-
sichtigt werden müssten, resultierten
hohe Umbaukosten für die Herstel-
lung von Wohnungen in ehemaligen
Kaufhäusern, gerade weil der Be-
standsschutz beim Umbau wegfalle.
Der wegfallende Bestandsschutz füh-
re dazu, dass sich insbesondere
durch die schärferen Vorschriften bei
Brandschutz, Lärmschutz und Statik
die Umbaukosten erhöhten. Das
Wohnen in der Innenstadt sei zudem
nicht überall attraktiv und nach-
gefragt. In vielen Städten erweise
sich die Innenstadt als eher schlech-
tere Wohnlage. Daher seien dort
auch die erzielbaren Erträge niedrig.
Komme hinzu, dass auch die Stadt
bzw. die Region geringe Mieten und
Kaufpreise für Wohnen aufweise, sei
eine Umnutzung in Wohnen in sol-
chen Objekten keine wirtschaftlich
tragfähige Option. Im Rahmen des
Umnutzungsgeschehens in Deutsch-
land spiele Wohnen in ehemaligen
Kaufhäusern daher keine Rolle.

Smarter Umgang mit Behör-
den als Erfolgsfaktor
von Bauprojekten

„Von der Projektidee bis zum Erst-
bezug gibt es viele Stationen, die
mit Behördenkontakten verbunden
sind. Dort will ich mit meinem Vor-
trag einhaken und meine Praxis-
erfahrungen aufseiten der Behörden
sowie aufseiten der privaten Pro-
jektpartner einbringen“, führte Dr.
Klaus-Michael Dengler, ehemali-
ger CEO des Münchner Wohnungs-
baukonzerns Gewofag, davor stell-
vertretender Stadtbaurat der Stadt
München, aus. Behörden erfänden
keine Regelungen wie Verordnun-
gen und Gesetze, sondern voll-
zögen diese, wobei es dabei durch-
aus Spielräume gebe, die auch
genutzt werden sollten. Freundliche
Hartnäckigkeit könne dabei helfen.
Behördenmitarbeitende honorierten
den Einsatz der Führungsebene. Da-
bei komme es nicht auf die Größe
oder Bedeutung des Büros oder
des Unternehmens an. Ein direkter
Kontakt zu den Mitarbeitenden auf
Sachbearbeitungsebene werde positiv
wahrgenommen, sowohl von den
Mitarbeitenden als auch von der Füh-
rungsebene der Behörde. Die Mitwir-
kung von Rechtsanwälten und Archi-
tekten sei uneingeschränkt hilfreich,
wenn diese auf Augenhöhe mit
den Behördenmitarbeitenden agier-
ten. Schriftliche Zusicherungen im
technischen Sinne von § 38 Verwal-
tungsverfahrensgesetz (VwVfG) ver-
mieden Mitarbeiter von Behörden aus
Haftungsgründen. Sei beispielsweise
vor dem Erlass des zugesicherten Ver-
waltungsaktes die Anhörung Beteilig-
ter oder die Mitwirkung einer ande-
ren Behörde oder eines Ausschusses
aufgrund einer Rechtsvorschrift erfor-
derlich, so dürfe die Zusicherung erst
nach Anhörung der Beteiligten oder
nach Mitwirkung dieser Behörde oder
des Ausschusses gegeben werden.
Diese „Ur-Angst“ sei besonders in
Baugenehmigungsbehörden verbrei-
tet. Behördengespräche sollten durch
den Bauwilligen möglichst immer pro-
tokolliert werden, allerdings dürfe kei-
ne dadurch ausgelöste schriftliche
Zusicherung durch Gegenzeichnung
erwartet werden. Die mündliche Ver-
trauensbasis sei daher oft das Maxi-
mum an möglicher Verbindlichkeit.
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Zur Abklärung der grundsätzlichen
Bebaubarkeit und der Bebauungs-
möglichkeiten des Grundstücks sei
ein möglichst frühzeitiger Kontakt mit
den sachbearbeitenden Behördenmit-
arbeitenden empfehlenswert. Ein un-
verbindliches Behördengespräch kön-
ne bereits einen Fingerzeig für die
Realisierbarkeit eines Projekts geben.
„Es sollten möglichst gemeinsame
Termine mit Planungs- und Genehmi-
gungsbehörde stattfinden, da diese
häufig unterschiedliche Ansichten
vertreten, auch wenn der Organisati-
onsaufwand größer ist“, berichtete
Dengler. Im Rahmen des Genehmi-
gungsverfahrens prüfe die Behörde,
ob öffentlich-rechtliche Vorschriften,
zu denen auch die artenschutzrecht-
lichen Bestimmungen zählten, dem
Vorhaben entgegenstünden. Daher
gelte es, mögliche „Projekt-Stopper“
wie Fledermäuse, Zauneidechsen,
Schwarzstörche, Uhus, Kammmolche
oder die blauflügeligen Ödlandschre-
cken zu erkennen, zu identifizieren
und das Vorgehen mit der zuständi-
gen Behörde so früh wie möglich ab-
zuklären. Hinsichtlich der Beantra-
gung von Wohnungsbauförderung,
Städtebauförderung oder denkmal-
rechtlicher Förderung sei es hilfreich,
die zuständige Förderbehörde mög-
lichst frühzeitig zu kontaktieren, um
Förderhindernisse zu vermeiden. So
könne ein Beginn der Maßnahmen
vor Erlass eines Förderbescheids zum
Verlust der Förderung führen. Zur Ab-
klärung der konkreten Bebaubarkeit
und der Bebauungsmöglichkeiten des
Grundstücks, beispielsweise wenn
kein Bebauungsplanplan vorhanden
sei und Zweifel an der Bebaubarkeit
gemäß § 34 BauGB bestünden, wer-
de die Sachbearbeitungsebene meist
verlassen. Dann sei es oft hilfreich,
wenn die sachbearbeitenden Behör-
denmitarbeiter mit kurzen Argumen-
tationspapieren versorgt würden, die
diesen den Vortrag in Behördengre-
mien erleichtere. Falls ein Bebauungs-
planverfahren erforderlich werde, gel-
te es in aller Regel, eine Vielzahl von
Fachgutachten auf den Weg zu brin-
gen und möglicherweise weitere Be-
hörden und Dritte zu beteiligen. Zu-
dem trete das Projekt in das Licht der
Öffentlichkeit und berge damit Unsi-
cherheiten zu Fragen der Akzeptanz
dieses Vorhabens. In diesen Fällen sei
als Option ein vorhabenbezogener
Bebauungsplan mit einem Vorhaben-

und Erschließungsplan in Erwägung
ziehen, falls das Projekt auf jeden Fall
realisiert werden solle und die Finan-
zierung gesichert sei. Da ein Be-
bauungsplanverfahren einige Jahre
dauern könne – eine Analyse von bul-
wiengesa habe für Berlin im Zeitraum
von 1998 bis 2023 eine durchschnitt-
liche Laufzeit der Bebauungsplanver-
fahren von 9,1 Jahren ergeben – und
die Investoren in aller Regel großes
Interesse an einer schnell erteilten
Baugenehmigung hätten, könne ge-
mäß § 33 BauGB ein Vorhaben unter
bestimmten Voraussetzungen bereits
vor Rechtsverbindlichkeit eines Be-
bauungsplans genehmigt werden.
Die Norm diene dem vorgezoge-
nen Realisierungsinteresse des Bau-
herrn. Im Zeitraum der Bauphase
stellten Nachbar-Beschwerden gegen
ein Vorhaben den Hauptauslöser für
die Forderung nach bauaufsichtlichen
Maßnahmen dar. Ein Bauordnungs-
verfahren diene dazu, bereits began-
gene oder noch andauernde Verstöße
gegen die öffentlich-rechtlichen Bau-
vorschriften abzuwehren. Die Bauauf-
sichtsbehörden könnten insbesondere
Baueinstellungsverfügungen, Baube-
seitigungsanordnungen und Nut-
zungsuntersagungen verfügen. Daher
sei es ratsam, die Kommunikation mit
tatsächlichen und gefühlten Nach-
barn zu führen. Je größer, komplexer
und umstrittener das Vorhaben, des-
to mehr Kommunikationsaufwand sei
erforderlich. Zudem sei die Einbezie-
hung der Bauaufsichtsbehörde durch
rechtzeitige Information hilfreich.

Erbengemeinschaften –
wer blockiert am häufigsten?
„Hinterlässt ein Erblasser mehrere Er-
ben, gleich ob aufgrund einer testa-
mentarischen Verfügung oder auf-
grund gesetzlicher Erbfolge, so wird
gemäß § 2032 BGB aus dem Nach-
lass gemeinschaftliches Vermögen
der Erben. Es entsteht die Erben-
gemeinschaft“, erläuterte Nico Ber-
gerhoff, Fachanwalt für Miet- und
Wohnungseigentumsrecht, Immobi-
lienkanzlei in Freiburg Rechtsanwäl-
te. Keiner der Erben könne allein
über den Nachlass verfügen. § 2033
BGB ermögliche es den Erben ledig-
lich, über ihren Anteil am Nachlass
insgesamt zu verfügen, diesen also
beispielsweise zu veräußern. Dies be-
ziehe sich gemäß § 2033 Abs. 2 BGB

jedoch ausdrücklich nicht auf einzel-
ne Nachlassgegenstände, sondern
eben nur auf den ideellen Anteil am
gesamten Nachlass. Die Verwaltung
der Erbengemeinschaft regle § 2038
Abs. 1 BGB. Demnach stehe die Ver-
waltung des Nachlasses grundsätz-
lich allen Erben gemeinschaftlich zu.
Darüber hinaus bestehe eine Mitwir-
kungspflicht des einzelnen Miterben
an Maßnahmen der ordnungsgemä-
ßen Verwaltung. Nur für notwendige
Maßnahmen der Erhaltung könne
der einzelne Miterbe ohne die Mit-
wirkung der anderen Entscheidun-
gen treffen.

Im Hinblick auf die Verfügung über
den Nachlass sehe § 2040 Abs. 1 BGB
vor, dass über einen Nachlassgegen-
stand nur gemeinschaftlich verfügt
werden könne. Gemeinschaftlich im
Sinne dieser Vorschrift bedeute, dass
nicht eine Mehrheit der Erben über ei-
nen Nachlassgegenstand verfüge,
sondern alle Erben gemeinschaftlich.
Die Auseinandersetzung der Erben-
gemeinschaft könne gemäß § 2042
BGB von jedem einzelnen Miterben
verlangt werden, sofern der Erblasser
testamentarisch nicht die Auseinan-
dersetzung am gesamten Nachlass
oder einzelnen Nachlassgegenständen
ausgeschlossen habe. Eine derartige
Regelung binde die Erben gemäß
§ 2044 Abs. 2 BGB jedoch maximal
30 Jahre.

„Die wohl häufigsten Gründe für Un-
einigkeit innerhalb von Erbengemein-
schaften basieren auf den unter-
schiedlichen Interessen der Miterben.
Während eine Fraktion die Erhaltung
des Gebäudes als Familieneigentum
erkämpfen will, sind die Interessen
der anderen auf dessen Verwertung
und die sich daraus ergebende wirt-
schaftliche Flexibilität gerichtet“, so
Bergerhoff. Darüber hinaus seien häu-
fig unterschiedliche wirtschaftliche Er-
wartungen, emotionale Faktoren und
familiäre Dynamiken Grund für Unei-
nigkeit untereinander. Ausgehend von
diesen Überlegungen ließen sich typi-
sche „Blockierer“ innerhalb einer Er-
bengemeinschaft differenzieren. Der
wirtschaftlich motivierte Erbe beab-
sichtige, einen möglichst hohen wirt-
schaftlichen Ertrag aus dem Nachlass
zu ziehen. Dies könne sich einerseits
im Wunsch auf eine möglichst schnel-
le Veräußerung, andererseits in dem
Wunsch, das Eigentum zu halten, äu-
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ßern, da auf eine Wertsteigerung spe-
kuliert werde. Der unentschlossene
Erbe zögere Entscheidungen generell
hinaus. Der emotionale Erbe weise in
der Regel eine starke sentimentale
Bindung an die Erbstücke auf und sei
nicht bereit, sich von diesen zu tren-
nen, weil damit das Gefühl verbunden
sei, sich von Erinnerungen zu trennen.
Der kontrollierende Erbe wolle am
liebsten alle Entscheidungen selbst
treffen und die Kontrolle über alle
Entscheidungen in der Hand halten.
Dies stoße die übrigen Erben häufig
vor den Kopf, sodass es zu Wider-
stand und Misstrauen unter den Er-
ben komme. Der abwesende Erbe
reagiere nicht auf Kommunikations-
versuche, im schlimmsten Fall sei er
gar nicht erreichbar. Dadurch träten
erhebliche Verzögerungen, wenn
nicht gar eine Verhinderung der not-
wendigen Prozesse zur Nachlassaus-
einandersetzung ein.

Die Verzögerung der Nachlassabwick-
lung führe möglicherweise zu steigen-
den Kosten, gegebenenfalls auch zu
Wertverlusten der vorhandenen Ob-
jekte und stelle eine emotionale Belas-
tung für alle Beteiligten dar. „Der
wohl einfachste Lösungsansatz wäre
Kommunikation und Mediation. Der
Versuch, die Erben ‚an einen Tisch‘ zu
bringen, zumindest virtuell, und dann
ein Gesamtergebnis festzuhalten, ist
in vielen Fällen durchaus lösungsorien-
tiert“, berichtete Bergerhoff aus der
Praxis. Dabei helfe eine Objektivierung
der Sachverhalte, welche der Ausei-
nandersetzung zugrunde lägen. Im
Hinblick auf den Wert könne bei
wechselseitigem Misstrauen versucht
werden, einen gemeinsamen Sachver-
ständigen zu finden und zu beauftra-
gen, oder durch die Beauftragung ei-
nes Gutachterausschusses mit quasi
„hoheitlichem“ Charakter eine objek-
tive Bewertungsgrundlage zu schaf-
fen. Solle lediglich über Teile des
Nachlasses verfügt werden, sei es
gem. § 2040 Abs. 1 BGB durchaus
möglich, einzelne Vermögensgegen-
stände aus dem Nachlass heraus zu
übertragen. Allerdings gebe es auch
bei den Miterben sicherlich beratungs-
resistente und nicht lösungsorientierte
Miterben, bei denen jeder Versuch in
diese Richtung scheitere. Im äußersten
Fall verblieben nur die rechtlichen
Möglichkeiten. Gehe es im Rahmen
der Auseinandersetzung ausschließlich

um ein oder mehrere Grundstücke, so
stehe die Möglichkeit einer Teilungs-
versteigerung im Raum. Diese sei in
der Regel der einfachere Weg. Die
Teilungsversteigerung richte sich nach
den Regeln des Zwangsversteige-
rungsgesetzes (ZVG) und funktioniere
daher im großen Ganzen wie eine
Zwangsversteigerung. Die Teilungsver-
steigerung finde auf Antrag eines ein-
zelnen Miteigentümers oder im Falle
der Erbengemeinschaft auf Antrag ei-
nes einzelnen Erben statt. Die übrigen
Miterben würden im Verfahren ange-
hört – Möglichkeiten, den Verfahrens-
fortgang zu verzögern oder gar zu
verhindern, stünden ihnen allerdings
nur sehr eingeschränkt zur Ver-
fügung. Im Falle der Versteigerung sei
der Versteigerungserlös auf die Erben
gemäß der Erbquote zu verteilen.

Vermeiden könne solche Situationen
nur der Erblasser selbst durch ein
Testament mit klaren Handlungs-
anweisungen sowohl im Hinblick auf
die Erbeneinsetzung als auch auf die
Verteilung und das Verfahren der
Verteilung. „Allerdings wird noch
häufig von der Errichtung von Testa-
menten abgesehen bzw. werden
diese nur sehr knapp und mit dem
Nötigsten formuliert, sodass sie letzt-
endlich die hier dargestellten Proble-
me gerade nicht lösen“, so Berger-
hoffs Erfahrung.

Verleihung des DIA-
Forschungspreises 2024

Mit der Verleihung ihres Forschungs-
preises unterstützt die Deutsche Im-
mobilien-Akademie (DIA) an der Uni-
versität Freiburg die wissenschaftliche
Auseinandersetzung mit aktuellen Fra-
gestellungen. In diesem Jahr zeichnete
Professor Marco Wölfle, akademi-
scher Leiter des Centers für Real Esta-
te Studies (CRES) und Studienleiter der
DIA, eine Dissertation und eine Mas-
terarbeit aus. Die Preisträger sind Dr.
Christopher Görsch für seine Disser-
tation „Learning To See Flow: A Wor-
kercentric Exploration towards Task
Planning and Control in Construction“
sowie Hauke Meyer für seine Mas-
terarbeit „Dekarbonisierungsszenarien
und betriebswirtschaftliche Auswir-
kungen anhand unterschiedlicher Be-
standsportfolios sozial orientierter
Wohnungsunternehmen“.
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André Fischer, Anschrift wie Verlag
Telefon: 0221-9 76 68-343
Telefax: 0221-9 76 68-288
E-Mail: andre.fischer@reguvis.de
Mediadaten: www.reguvis.de/de/mediadaten/
Anzeigenpreise
Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 19 vom 1.1.2024
Satz
Reemers Publishing Services GmbH, Krefeld
Druck
Appel & Klinger Druck und Medien GmbH,
Schneckenlohe



REZENSION
Daniela Unglaube

& Baumängel und
Bauschäden in der
Wertermittlung
2. Auflage, 2024, 426 Seiten, Regu-
vis Fachmedien GmbH, ISBN (Print):
978-3-8462-1531-9, ISBN (E-Book):
978-3-8462-1534-0

Bis zum zweiten Quartal 2022 spiel-
ten für Käufer zumindest in Gebieten
mit angespannten Wohnungsmärk-
ten Baumängel und Bauschäden nur
eine untergeordnete Rolle. Zwar stei-
gen die Immobilienpreise nach dem
deutlichen Einbruch im vierten Quar-
tal 2022 seit Anfang 2024 langsam
wieder, aber angesichts stark gestie-
gener Baukosten und immer noch
hohen Zinsen sehen Käufer genauer
hin und sind nicht mehr bereit, jeden
aufgerufenen Preis zu akzeptieren.
Die Beseitigung von Baumängeln und
Bauschäden wird vom Markt stärker
eingepreist. ImmoWertV und Immo-
WertA sehen deren Berücksichtigung
in den besonderen objektspezifischen
Grundstücksmerkmalen vor. Doch
welche Parameter und Wertansätze
sind bei der Verkehrswertermittlung
anzusetzen und wie sind diese hin-
sichtlich der unterschiedlichen Scha-
denfälle und Gebäudetypen zu diffe-
renzieren? Hier liefert das Buch von
Daniela Unglaube eine wertvolle theo-

retische Basis und zeigt Wege auf,
wie Sachverständige in der Praxis vor-
gehen und Schadensbeseitigungskos-
ten nachvollziehbar in einen markt-
konformen Wertminderungsansatz
umwandeln können. Zudem geht die
Autorin in zahlreichen Fallbeispielen
auf die Verkehrswertermittlung man-
gelbehafteter Immobilien ein und be-
leuchtet kritisch die Marktkonformität
der unterschiedlichen Verfahren. Die
zweite aktualisierte und erweiterte
Auflage stellt die neuesten Auswer-
tungen der vergangenen vier Jahre
mit knapp 1.100 Kauffällen und unter
Berücksichtigung der Auswirkungen
von Corona-Pandemie, Energiekrise
und Zinserhöhungen vor und erleich-
tert die Nachvollziehbarkeit durch far-
bige Grafiken und Fotos.

Das erste Kapitel widmet sich den ge-
setzlichen Grundlagen, insbesondere
von § 8 ImmoWertV und Nummer
8.(3).1 ImmoWertA, die auf die be-
sonderen objektspezifischen Grund-
stücksmerkmale (boG) eingehen. Die
Autorin begrüßt den Entfall des Hin-
weises, dass die vollen Schadens-
beseitigungskosten nur zum Abzug
gebracht werden dürfen, wenn der
Schaden unverzüglich zu beseitigen
ist. Für zurückliegende Wertermitt-
lungsstichtage geht Unglaube auf die
entsprechenden boG-Regelungen der
ImmoWertV 2010 und den bis zum
Inkrafttreten der ImmoWertV 2021
geltenden Richtlinien ein. Beim Blick
auf Baumängel und Bauschäden in
der Rechtsprechung wären Hinweise
auf eine höchstrichterliche Rechtspre-
chung hilfreich.

Kapitel zwei widmet sich den theo-
retischen Grundlagen von Baumän-
geln und Bauschäden und deren Ab-
grenzungen. Bei den Definitionen
weist die Autorin zwar in einer Fuß-
note auf die ImmoWertA hin, ver-
wendet dann aber die Definitionen
der veralteten WertR 2002. Num-
mer 8.(3).3 ImmoWertA definiert:
„Baumängel (§ 8 Abs. 3 S. 2 Nr. 2)
sind Fehler, die bei der Herstellung
eines Bauwerks infolge fehlerhafter

Planung oder Bauausführung ein-
schließlich der Verwendung mangel-
hafter Baustoffe den Wert oder die
Tauglichkeit zu dem gewöhnlichen
oder dem nach dem Vertrag voraus-
gesetzten Gebrauch einer baulichen
Anlage aufheben oder mindern.
Bauschäden sind Beeinträchtigungen
eines Bauwerks, die infolge eines
Baumangels (Mangelfolgeschäden),
äußerer (gewaltsamer) Einwirkungen
(wie z.B. durch Sturm, Starkregen
oder Feuer) oder unterlassener oder
nicht ordnungsgemäß ausgeführter
Instandhaltung auftreten. Eine Ab-
grenzung von Baumängeln und den
daraus resultierenden Mangelfolge-
schäden einerseits sowie den (sons-
tigen) Bauschäden andererseits ist
im Rahmen der Wertermittlung im
Regelfall nicht erforderlich.“ Wert-
ermittlungstechnisch relevant ist der
Hinweis, bei Schadensbildern auf die
baujahrestypischen Regeln und den
damals geltenden Stand der Technik
zu achten, um Doppelberücksichti-
gungen zu vermeiden. Anhand von
Beispielen verdeutlicht Unglaube an-
schaulich mögliche Ursachen von
Baumängeln, z.B. durch fehlerhafte
Planung und Ausführung oder durch
die Verwendung mangelhafter Bau-
stoffe. Ähnlich verfährt sie beim The-
ma Bauschäden, bei dem sie dezidiert
und detailreich auf Feuchteschäden,
Schimmelschäden, Schäden an Bautei-
len aus Beton, Rissschäden und Schä-
den durch Holzorganismen eingeht.
Die Visualisierungen und der klare
Aufbau von Grundlagen, Ursachen,
Messmethoden, Instandsetzungsmög-
lichkeiten und Beispielsfälle ermögli-
chen es auch dem technisch weniger
Versierten, ein Verständnis für die
komplexe Materie aufzubauen.

Kapitel drei geht auf den Themen-
komplex Baukonstruktionen und
Bauteile ein. Zunächst stehen die
baujahrestypischen Baukonstruktio-
nen im Fokus. Hier erläutert die Au-
torin zunächst die typischen Bau-
weisen für die Zeiträume 1880 bis
1944, 1945 bis 1969, 1970 bis
1989 und 1990 bis heute sowie die
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daraus folgenden möglichen Scha-
densbilder. Sehr hilfreich sind dabei
die tabellarischen Darstellungen von
Baukonstruktion, typischen Bau-
schäden/Ausführungen und häufi-
ger vorkommende Schadstoffe, die
der Sachverständige als eine Art
Checkliste heranziehen kann. Da-
rauf aufbauend geht Unglaube auf
die technische Lebensdauer von
Bauteilen ein, die hilfreich zur Ein-
schätzung von Schäden, aber auch
bei der Bewertung für steuerliche
Zwecke im Rahmen des Nachweises
der kürzeren tatsächlichen Nut-
zungsdauer relevant ist. Auch hier
bietet Unglaube eine sehr anerken-
nenswerte tabellarische „Checklis-
te“ von Bauteil, Material, tech-
nischer Lebensdauer (Spanne in
Jahren) sowie die technische Le-
bensdauer (Mittelwert in Jahren).

Kapitel vier dreht sich um Schadstoffe
in Gebäuden. Die jüngsten Diskussio-
nen um den Schadstoff Asbest, aber
auch die geplante Novellierung der
Gefahrstoffverordnung und anderer
Arbeitsschutzverordnungen zeigen die
Relevanz des Themas. Konkret geht
Unglaube auf die Schadstoffe Asbest,
polychlorierte Biphenyle (PCB), poly-
zyklische aromatische Kohlenwasser-
stoffe (PAK), Pentachlorphenol (PCP),
Lindan, Schwermetalle, künstliche Mi-
neralfasern (KMF), Hexabromcyclodo-
decan (HBCD), flüchtige organische
Kohlenwasserstoffe (VOC), Formalde-
hyd und Ameisen- und Essigsäure
ein. Weiterhin zählt sie Taubenkot,
Schimmelpilz und Radon zu den
biologischen bzw. mineralogischen
Gebäudeschadstoffen. Die einzelnen
Schadstoffe, ihr Vorkommen und ihre
schädigenden Wirkungen werden ver-
ständlich erläutert. Auch hier fasst Un-
glaube im Rahmen einer Übersichts-
tabelle zu jedem Schadstoff die
Kernpunkte in den Spalten Erläuterun-
gen, Vorkommen, schädigende Wir-
kung und die Regelungen zusammen.
Einen besonderen Blick widmet die
Autorin den Schadstoffen in Fertig-
häusern, bei denen nach ihren Erfah-
rungen Objekte aus den Jahren 1960
bis 1980 häufiger Schadstoffbelastun-
gen aufweisen.

Das fünfte Kapitel geht der Frage
nach, welchen Einfluss Baumängel
und Bauschäden auf den Verkehrs-
wert von Immobilien haben. Un-

glaube verweist auf § 8 Abs. 3
ImmoWertV, der vorgibt, boG wie
Baumängel und Bauschäden durch
marktübliche Zu- und Abschläge zu
berücksichtigen, sofern diese nicht
bereits anderweitig berücksichtigt
wurden. Als Problem benennt sie
dabei die geringe Anzahl von Erfah-
rungswerten. Zur Einschätzung, in
welcher Größenordnung die anfal-
lenden Sanierungskosten als Wert-
minderung in die Verkehrswertermitt-
lung eingehen, geht die Autorin
zunächst auf die Kostenansätze von
Sanierungsmaßnahmen ein, die sie
nach kleinen, mittleren, größeren und
sehr großen Schäden differenziert.
Nachfolgend setzt sie die groben Kos-
tenkategorien ins Verhältnis zum fik-
tiv mangelfreien Verkehrswert eines
bebauten Grundstücks und erhält so
eine Übersicht, welchen prozentualen
Anteil die Schadensbeseitigungskos-
ten ausmachen und welchen Einfluss
diese ab welcher Höhe des Verkehrs-
wertes innehaben. Nachfolgend stellt
Unglaube die bisherigen Datenerhe-
bungen vor. Ausführlich geht die
Autorin auf eine Auswertung des
Oberen Gutachterausschusses des
Landes Rheinland-Pfalz im Landes-
grundstücks-Marktbericht 2017 zum
Werteinfluss von kleineren Baumän-
geln und Bauschäden auf den Sach-
wert von Einfamilienhäusern nach
Strotkamp ein. Sie stellt die verwen-
dete Datengrundlage, die Vorgehens-
weise bei der Auswertung und die
Ergebnisse dar und setzt sich kritisch
mit diesen auseinander. Weiterhin
geht Unglaube ausführlich auf eine
Auswertung von Moskalenko aus
dem Jahr 2020 ein, der im Rahmen
seiner Masterarbeit 2.000 Datensätze
von Kauffällen mangelhafter Objekte
analysierte, die dem Autor von un-
terschiedlichen Gutachterausschüssen
für den Teilmarkt Ein- und Mehr-
familienhäuser zur Verfügung gestellt
worden waren. Unglaube schränkt
die Darstellung der Masterarbeit wei-
ter auf den Teilmarkt Ein- und Zwei-
familienhäuser ein. Um neben den
Faktoren Lage des Bewertungsobjek-
tes und Schadensausmaß als weiteren
Aspekt die Schadensart und ihren
Einfluss auf das Marktverhalten und
damit auf den Verkehrswert zu be-
rücksichtigen, stellt Unglaube das In-
strument der Expertenbefragung vor,
das immer dann an Bedeutung ge-
winnt, wenn keine Tabellenwerke

oder Literatur vorhanden sind. Diese
sind durchaus bei Gerichten aner-
kannt, obwohl sie zuweilen auch kri-
tisch zu betrachten sind, da Ein-
schätzungen von Experten nicht
zwangsläufig den Markt widerspie-
geln. Zwischen 2019 und 2020 be-
fragte Unglaube im Rahmen einer
solchen Expertenbefragung Marktteil-
nehmer aus unterschiedlichen Interes-
sengruppen, wie der Markt, differen-
ziert nach Ballungsgebiet, Randgebiet
und ländlichem Gebiet, auf unter-
schiedliche Schadensbilder reagiere.
Ausführlich stellt sie den Aufbau der
Umfrage und deren Ergebnisse vor.
Interessant, dass hierbei deutliche
Unterschiede in der Einschätzung
von Sachverständigen und anderen
Marktteilnehmern zutage traten. Da
die bisher vorgestellten Methoden
der Datenerhebung und Auswertung
Lücken aufwiesen, initiierte Unglaube
zusammen mit einem Gutachteraus-
schuss ein Pilotprojekt, das dessen
Fragebogen hinsichtlich des Themas
Bauschäden erweiterte und seit 2020
auch die Schadensart abfragt. Darü-
ber hinaus wird nach der Wertmin-
derung gefragt und unterschieden,
ob die Einschätzung durch einen
Sachverständigen oder einen Laien
erfolgt. In ihrem Werk stellt sie
dezidiert die Auswertung der zu-
rückgesandten Fragebögen zu rd.
1.100 Kauffällen in den Jahren 2020
bis 2023 dar. Die allgemeine Auswer-
tung differenziert nach Schadenaus-
maß, Schadensart, Teilmärkten, La-
gen, Baujahre, Schadensart nach
Schadensgröße, Schadensart nach
Baujahr sowie der Schadensgröße
nach Baujahr. Ausgewertet wurde
zudem die Verteilung der Einschät-
zung durch Sachverständige und Ei-
gentümer, die Verteilung der Min-
derungshöhe sowie die Minderung
nach Jahren. Ähnlich differenziert
geht Unglaube auf die Auswertungen
zum Teilmarkt Ein- und Zweifamilien-
häuser und zum Teilmarkt Mehrfami-
lienhäuser bzw. Wohn- und Ge-
schäftshäuser ein. Die Auswertungen
sind anhand der Diagramme gut
nachvollziehbar. Die Vorgehensweise
und die Ergebnisse können auch
Sachverständigen anderer Regionen
und Teilmärkte wertvolle Hinweise
liefern. Es wäre wünschenswert,
wenn die Ansätze der Autorin von
den Gutachterausschüssen aufgegrif-
fen und nicht nur zu einer Anpassung
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der Fragebögen führen, sondern auch
zur systematischen Auswertung anre-
gen würde.

Kapitel sechs dreht sich um die un-
terschiedlichen Modellansätze und
Verfahrensweisen zur Ermittlung von
Minderwerten. Aufbauend auf den
gesetzlichen Definitionen von Min-
derung, Schadensersatz, Minder-
wert, differenziert nach technischem
und merkantilem Minderwert, be-
schäftigt sich Unglaube mit den
Wertermittlungsansätzen zur Berück-
sichtigung von Baumängeln und
Bauschäden. Mit dem dargebotenen
Schema kann der Sachverständige
die notwendigen Vorüberlegungen
im Rahmen der Wertermittlung an-
stellen, um beispielsweise Doppelbe-
rücksichtigungen zu vermeiden. Die
Autorin nimmt zwei Möglichkeiten,
Baumängel und Bauschäden in der
Wertermittlung zu berücksichtigen,
in den Fokus: Zum einen der An-
satz ausgehend vom Istzustand des
mangelbehafteten Grundstücks, zum
anderen die Annahme eines fiktiv
mangelfreien Objektes, bei dem
die Schadensbeseitigungskosten unter
den boG marktgerechte Berücksichti-
gung finden. Die Bewertungsansätze
werden ausführlich und anhand von
Beispielen erläutert. Nachfolgend wid-
met sich Unglaube den Kostenansät-
zen für Sanierungen, wobei sie ein-
räumt, dass sich deren Einschätzung
für Wertermittler häufig schwierig ge-
staltet und in komplexeren Fällen nur
mithilfe eines Bauschadensgutachters
zu bewältigen ist. Dieser kann dann
Schadensursache und Schadensum-
fang ermitteln und detaillierte Kosten-
schätzungen erstellen. Diese Leistun-
gen zählen nicht zum Leistungsbild
eines Immobilienbewerters und kön-
nen, wie Unglaube richtig feststellt,

bei Falscheinschätzung zu Haftungs-
problemen führen. Allerdings rät sie,
sofern der Schaden ausgeklammert
und nicht als Abschlag berücksichtigt
wird, diesen zumindest umfassend zu
beschreiben. Für mehrere Bauscha-
denkategorien stellt Unglaube eine
Tabelle mit groben Kostenansätzen
für einzelne Schadenssanierungsmaß-
nahmen zur Verfügung.

Ein weiteres Kapitel steht unter dem
Motto „Von Kosten zum Wert“ und
beantwortet die Frage, wie die Kos-
tenindikationen für einzelne Scha-
denssanierungsmaßnahmen in adä-
quate Wertansätze umgewandelt
werden können. Als geeignete Me-
thode bei unzureichender Datenver-
fügbarkeit stellt Unglaube am Beispiel
der Ermittlung des Werteinflusses ei-
nes Bauschadens die erweiterte Ziel-
baummethode als Näherungsverfah-
ren vor. Als Einflussparameter wählt
sie Schadensart, Schadensausmaß,
Lage, Baujahr, Teilmarkt/Gebäudetyp
und die Dringlichkeit der Schadens-
beseitigung. In zwei Schemata stellt
sie die Wertminderungsansätze in Ab-
hängigkeit von der Schadenskategorie
und die Bewertung des Markteinflus-
ses dar. An einem Praxisbeispiel ver-
deutlicht sie die Vorgehensweise. Da
die Zielbaummethode nicht unumstrit-
ten ist, wäre ein ausführlicheres Ein-
gehen, insbesondere auf die notwen-
dige Größe der jeweiligen Stichprobe,
die statistischen Hilfsmittel z.B. Ran-
domisierung oder Bootstrapping so-
wie die Unterschiede von Bewertung
und Gewichtung, hilfreich.

Nachfolgend geht Unglaube auf die
Bemessung des merkantilen Minder-
werts ein und stellt zunächst die in
der Literatur vorhandenen Ansätze

von Thees und Kleiber vor. Sie sieht
beide Methoden kritisch, da sie ver-
suchten, emotionale Marktreaktionen
anhand eines Schemas oder einer
Formel rational darzustellen. Um den
Anforderungen an die Nachvollzieh-
barkeit nachzukommen, setzt die
Verfasserin auf die separate Betrach-
tung einzelner Einflusskriterien und
präsentiert anhand von Beispielen
mit Feuchteschaden und dem Horror-
haus von H. im Teilmarkt Einfami-
lienhäuser einige Gedankenanstöße.
Nachfolgend zeigt Unglaube kritisch
Möglichkeiten und Grenzen der Ex-
pertenbefragung bei der Ermittlung
des merkantilen Minderwerts auf.
Zur Ermittlung des technischen Min-
derwerts präsentiert Unglaube die
Modelle von Oswald und Auernham-
mer. Ein weiteres Kapitel widmet sich
der Berücksichtigung von Schadstof-
fen in der Immobilienbewertung und
geht dabei sehr sachgerecht auf die
entsprechenden Regelungen in der
ImmoWertV und die Sicht des Käu-
fermarktes ein. Abschließend geht
Unglaube anhand zahlreicher, durch
Fotos unterlegten Beispiele fundiert
und nachvollziehbar auf die Berück-
sichtigung von Bauschäden und Bau-
mängeln in der Wertermittlungspra-
xis ein. Insgesamt stellt Unglaube mit
ihrem Werk eine solide Basis für
Wertermittler mit geringerem bau-
technischen Know-how zur Ver-
fügung, bietet Profis ein Nachschla-
gewerk für alternative Möglichkeiten
zur Bewertung des Einflusses von
Baumängeln und Bauschäden und
gibt insgesamt mit Checklisten, Bei-
spielen und Wertermittlungsansät-
zen der Wertermittlerpraxis wertvolle
Werkzeuge an die Hand.

Gabriele Bobka
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